
Fünfte Fortsetzung 
aller 

bisherigen Schriften, 
welche durch die 

auf den ordentlichen Landtag den ZO. August 1790 

gebrachte 

vorläufige Darstellung der bürgerlichen Gerechtsame 

veranlasset worden« 

Mitau, 

gedruckt bey dem Hochfürstl. Hofbuchdrucker I'. F. Sefftnhagen. 



Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr! 

ur Entfernung aller Ungewißheit, in Ansehung der femern Verhand­
lungen in unserer Sache, vor der zur Untersuchung der kurlandischen 

Angelegenheiten von der Allerhöchsten Oberherrschaft verordneten Erlauch-
ten Deputation, haben wir eö auch für zuträglich befunden, in der An'age 

Erstens, die von Seiten Ew. Hochfürstiichen Durcklaucht dieser Depu-
tation überaebene lateinische Erklärung, unsere bey derselben ange-
brachten Beschwerden betreffend, samt einer tauschen Übersetzung, 

Zwestens, das wider diese unsere Beschwerden von den Wohlgebohrnen 
Delegirten Einer Wohlqebohrnen Ritter - und Landschaft vorgebrachte 
Memoire im tauschen Abdruck, und 

Drittens, unsere abgenöchigte Widerlegunq desselben, im lateinischen 
und polnischen 2lbdruck, nebst einer tauschen liebersetzunq, 

mittelst dieser Eingabe zur Hochsin stlichen Kanzeley Ew. Hochsülstachen 
Durchlaucht unterthanigstgehorsamst zu unterlegen. 

In tiefster Devotion und Ehrfurcht ersterben wir als 

Ew. Hochfürstiichen Durchlaucht 
unterthunigstgehorsamsie 

sämtliche Städte und vereinigte Glie­
der des Bürgerstandes der Herzog-
thümer Knrland und Semgallen. 

Prod. den 20. Februar 1792, 
Hod)sürsts« Kanzeley. 

Nro; 
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Nro. iv 

Erklärung 

von Seiten Sr. Hochfurstl. Durchlaucht, welche in Anse­

hung der Einer Erlauchten Deputatation für den kurlan-

dischen Bürgerstaud übcrgcbencn Beschwerden^ Derselben 

gleichfalls überreichet worden ifir in lateinischer 

und deutscher Uebersetzung. 

Poltquam Deputatio Tlluftrif-
fima gravamina Li vi tat um et 
Status Civici Curlandiae Dele-
gato Illuftritfimi Ducis Curlan-
dias communicavit, quorum 
primum, remotionem Civi-
vitatum et Status Civici a mu-
tua celebratione Conventuum 
publicorum; fecund um, in-
fra&iones jurium civicorum in 
eo, quod tan git mercaturam, 
operas et opiitcia Curland/as; 
te r t ium,  exc lu f ioncm Sta tus  
Civici ab ofliciis beneficiisque 
qu ibusdam;  e t  quar tum,em-
tionem pracdiorum nobilium 
concernit; ex fpeciali Com-
milTo Hluftriflirni Ducis hisce 
declaratur: 

Quod, 

achdem die Ersuchte Deputation 
den Delegaten des Durchlauchtig-
sten Herzogs von Kurland die Be-
schwerdcn der Städte und des Bür-
gcrsiandes von Kurland mitgetheilt 
ha t ,  von welchen Beschwerden d ie  
Erste die Verdrängung der Städ-
te und des Bnvgcvstar.bvö von d?n 
gmieinfchaftlich zu haltenden Land-
tagen, die Zweyte die Eingriffe 
in die bürgerlichen Rechte in Rück-
ficht auf den Handel, die Künste 
und Gc werke in  Kur land,  d ie  
Dritte die Ausschließung des 
Bürgerstandes von einigenAemtern 
und Vortheilen, die Vierte den 
Ankauf adelicher Güter betriff; So 
wird hiemit, dem besonder« Aus-
trage Sr, Hochfurstl. Durchl. ge­

mäß, 



Quod, ficuti IHuRrifllmäCel-
fitudo Sua in votis habere de­
bet, ut omnes incolae Ducatus 
indiftinfte in pofleffione jurium 
fuorum bene confervatorum 
non impediantur; ita etiam 
n o n  r r . i n uß op ta t ,  u t  ( i v i ta tes  
et Status civicus Curlandiae 
omnibus juribus fibi competen-
tibus gaudeant, iisque plena-
rie fruantur. Et quemadmo-
dum llluftriffimus Dux judicio 
Muftriflimae Deputationis et 
Sereniflimorum Sta tu um relin-
quit, in quantum Civitates et 
Status Civicus Curlandiae jura1 

fua reclamata deduxerint, fic 
quoque Uluftriffimus Dux jufti-
ria Sereniflimorum Statu um 
praeclariflima fretus, fperat, 
ibre ut in hac caufa juribus 
fuis refpeftu Civitatum er Sta­
tus Civici Curlandiaö nihil de-
logetur. 

Prod. ben 20, Februar 1792» 

Hochfurstl. Kanzeley» 

s 

maß , darauf erklärt: daß gleichwie 
Ce. Hcchsüistl. Tu:chl. zu wünschen 
verpsiichtet sind, daß alle Einwohner 
des Herzogthums, chne Unterschied, 
in dem Besch ihrer Wehl behaupteter 
Gerechtsame nicht g<sichret treiben 
möchten; So nünschen Dieselben 
nicht weniger, daß die Städte und 
der Bürgerstand von Kurlanb alle 
ihnen zukommende Rechte besitzen, 
unb in ihrem ganzen Umfange ge­
nießen möchten. Gluchwie nen 
auch Sr.Hochsürstl. Dui d)s. es dem 
Unheil ber Erlauchten Deputation 
unb der Durchlauchtigsten Stande 
anheimstellet; in wie sein die Städ­
te und der Bürger stand in Kurland 
bie von ihnen zurückgeforderten Ge­
rechtsame rechtlich ei wiesen; So ist 
auch Sr. Hcchfürstl. Durch!, vcn 
ber rühmlichst bekannten Gerech tig-
keit der Durd)l. Stanbe versiä)ert, 
baß in t>icfer Sad)e den Fürstlichen 
Rechten, in Ansehung der Städte 
und des Bürgcrstanbes von Kur­
land, nichts werbe benommen wer­
den^ 

Nro 
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Nro, 2. 

Memoire 
über die bürgerlichen Angelegenheiten und Unruhen in 
den Herzogtümern Kurland und Semgallen, unterlegt 
von Seiten Einer Hochwohlgebohrnen Ritter- und Land-
schaft dieser Herzogtümer Einer zu den kurländischen 

Angelegenheiten ernannten Erlauchten Deputation, 
zu Warschau den 19. November 1791. 

2B,rnn in einer der kritischsten Perioden für die Hzrzogthümer Kurland 
und Semgallen — zu einer Zeit, wo fremde Kriegesheere sich an deren 
Grenzen zusammenzogen — wo Eine Hochwohlgebohrne Ritter - und 
Landschaft durch Ihren Durchs. Herzoq ausser Stand gesetzet worden war, 
stch mit Höchstdenense.'ben über die öffentlichen Angelegenheiten des Landes 
auf Landtagen zu benehmen — wo die Wächter der vollziehenden Gewalt, 
den Unordnungen und den in der Regierung eingerissenen Misbrauchen un­
terlagen und ihre Pflichtelt nicht ferner beobachten konnten — eine Koa­
lition, nicht sowohl der Städte und der eigentlichen und wahren Bürger 
derselben, als vielmehr eine Koalition und Vereinigung einzler Klaffen 
von Bürgern, und einzler bürgerlicher Personen, die in keinem Betrachte 
als Bürger der Städte zu konsideriren sind, und noch dazu ohne Vorwiffen 
der Regierung und auf eine tumultuarische und für die Ruhe eines jeden 
Staates gefahrliche Art sich gebildet hat — wann diese Koalition, in 
Flecken und auf dem Lande ohne Unterschied alle und jede Personen bürger­
licher Kondition, und a so auch die, die nicht einmal einen festen und be­
stimmten Wohnsiz haben, noch weniger ansaßig sind, und heute ihren Un­
terhalt in diesem, morgen in einem andern Orte gewinnen, zum Beytritt 
eingeladen — und also eine würkliche Anzettelung und Aufwiegelung im 
Staate anzuspinnen gewagt hat, wann diese Koalition es gewagt hat, Ab-
geordnete, unter dem Titel der Städte und des Bürgerstandes der Herzog-
thümer, au die Allcrdurchlauchtigste Oberherrschaft abzufertigen — wann 

es 
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es diesen sogenannten Helegirten gelungen ist, durch scheinbar legale Koll-
machten die Aufmerksamkeit ber Erlauchten Herren Kanzler Zu hintergehen 
— nnd wann endlich diese vermeintliche Delegirten, aus dem vermeyntli-
chen Ordine Civico der Herzogtümer Kurland und Semgallcn, sich un-
terfangen haben, E. Erl. Deputation gewisse Beschwerden, als Besd)wer-
den der Städte der Herzogthümer Kurland und Sewgallen zu unterlegen, 
die in einem Geist gesd)rieben worden, der im Allgemeinen für die Ruhe 
eines jeden Staats eben so gefährlich ist, als die Petita, welche diese ver-
meyntlichen Herren Delegirten in dem vorgegebenen Namen der Städte 
Kurlands, darauf zu gründen vor gut gefunden haben, geradezu auf einen 
ganzlichen Umsturz der zeitigen, auf ftyerlichen Pakten und Verträgen ru-
henden Staatsverfassung der Herzogthümer Kurland und Semgallen und 
auf die Einführung einer aristokratischenRegieruüg einiger bürgerlichen Klas-
fen von Einwohnern, als Krämer und Advokaten sind, abzielen:— So 
wird es endlich, da eine jede souveraine Regierung, in Vergleichung einer sol-
chen thörid)ten und abgeschmakten Regierungssorni, als die eö seyn würde, 
die durd) diese bürgerlid)e Anzettelung und 2luswiegelung in Kurland, von 
einigen unruhigen Köpfen intentiret worden, eine Wohlthat seyn würde, 
sin- Eine Hcd)wohlgebohrne Ritter - und icndschast dieser Herzogthümer 
Zeit, durch alle Mittel, die in ihrer Gewalt sind, einem Unsuge verwege­
ner Menschen ^ Ziel und Maaß zu setzen, die es gewagt haben, ihre wackern 
Mitbrüder durd) Tauschungen in ein bösartiges Spiel ziehen zu wollen — 
einen Adel, der sie nidjt beleidiget hat, zu kalumniirsn, — die Ruhe eines 
Staates zu sichren, in welchem sie als Fremdlinge Glück und Ehre ge­
funden haben, und eine Staatsverfassung zu untergraben, die weder sie noch 
ihre Voraltern begründet haben; — über alles dieses aber zuförderst Einer 
Erlauchten Deputation den weitern Ausschluß 511 geben. 

Da die vorgeblid)en Besd)werden der Städte Kurlands, welche von 
vermcynllid)eu Herren Delegirten aus dem vermeyntlichen Ordine Civico 
der Herzogthümer Kurland und Semgatlen Einer Erlauchten Deputation 
unterlegt worden, von Höchstderfelben aud) dem Herrn Bevollmächtigten 
seiner Durd)laucht des Herzogs kommunicirt worden; so könnte zwar Eine 
Hod)wohlgebohrne Ritter - und Landschaft diesen Aufschll-ß bis dahin an-
stehen le sfen, da die Erklärung Seiner Durch!aud)t des Herzogs über diese 
ßanje ?lngelegenheit Einer Erlauchten Deputation mitgetheilt worden seyn 

würde; 
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würde; — Allein, da Einer Wohlgöbohrnen Rlttsr- und Landschaft sehr 
wenig an dieser Erklärung, sie falle aus wie sie wolle, der Natur der Sache 
nach liegt und liegen kann, maßen, bewandten Umstanden nach. Einer 
Hochwohlgebohrne» Ritter- und Landschaft mehr, als Sr. Durchl. dem 
Herzoge, an der Aufrechthaltung Ihrer zeitherigen Staatsverfassung gel> 
gen ist, — da ferner Eine Hochwohlgebohrne Ritter- und Landschaft, so-
gar selbst, in Rücksicht dieser bürgerlichen Angelegenheit, über dm Durchl. 
Herzog Beschwerde zu führen berechtiget wäre, und — da endlich Eine 
Hochwohlgebohrne Ritter- und Landschaft nichts fo angelegentlichst wün­
schet , als sich einmal durchaus in Ansehung aller wider sie zeithero gemach-
ten unwürdigen Insinuationen, alfo auch in Ansehung der, als wann 
Kurlands Adel Feind der Städte, Feind des Bürgers s y, vor den Aller« 
durchlauchtigsten Standen, Einer Erlauchten Deputation, der Welt und 
dem Geiste unsers Jahrhunderts zu rechtfertigen: — So schreitet Eine 
Hochwohlgebohrne Ritter- und Landschaft ohne Verzug, und ohne diese 
etwanige Erklärung von Seiten des Durchl. Herzogs vorlausig erst abzu-
warten, sogleich zur Sache selbst, und hat daher o die Ehre Einer Er-
tauchten Deputation folgende Unterlegung zu machen. 

Erstens, daß diejenige Scdrift, welche unter dem Titel: Gravamina 
Civitatum, und von zmey vermeyntlichen Delegatis ex Ordine 
Civico Ducatuum Curlandiae et Semigalliae unterzeichnet, 
Hochderfelben überreicht worden, nicht sowohl Beschwerden der 
Städte selbst, als vielmehr bloß nur das Produkt einer Koalition 
einzeler Personen und Klassen bürgerlicher Kondition sey; •— 

ZweytenS, daß diese Koalition in ihrem Bestände eben so illegal, als 
die Art und Weife aufweiche sie sich gebildet, tumultuarisch, und 
für die Ruhe der Herzogthümer, so wie der benachbarten Staaten, 
gefährlich sey; — 

Drittens, daß die vermeyntlichen Beschwerden eben so gesetzlos sind, als 
die Petita, welche verwegenerweise auf diefe vermeintlichen Be­
schwerden gegründet worden, theils geradezu, auf den gänzlichen 
Umsturz der seitherigen Staatsverfassung der Herzogthümer Kurland 
und Semgallen , und auf die Einführung ejner andern thorichten Re-
gierungsform abzielen — theils der allgemeinen Wohlfahrt unb 

Glück-
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Glückseligkeit aller Einwohner der Herzogthümer und allen gesunden 
Polizey - und HandlungSgruudfahen in eben dem Grade entgegenste­
hen, als sie auf der andern Seite, bloß nur auf Monopolisterey 
und aus Beförderung eines kleinen niedrigen Kramerinteresse?, we'ches 
von dein allgemeinen großen Interesse eines Landes fehr verschieden 
ist, abzwecken. 

Was das et sie und zweyte anlanget, fo sit het Eine Hochwohlge­
bohrne Ritter- und Landschaft sich necessuiret, vor allen Dingen die Blend-
welke und Gaukelspiele aufzudecken, unter welchen die U'heber und Pro­
motores dieser Koalition, theils ihre Personen zumaskircn, theils deN 
eigentlichen und wahren Gegensiand, der auf einen völligen Uu stürz der 
zeithcrigcn Staatsverfassung in Kurland abzielet, zu verstecken bestrebt ge-
wcsen, und die Aufmerksamkeit und Gerechtigkeit der Allerdurchlauchtigs 
sie» Oberherrschaft zu überraschen intentiret haben. 

Die Schrisi, welche Einer Erlauchten Deputation überreichet wor­
den , und die das unverkennbare Gepräge des Aufwiegelungsgeistes unserer 
Zeiten führet, der aber in besagter Schrift Aufklärung unserer Zeiten und 
ein Geschenk genannt wird, das die Vorsihung dem achtzehnten Jahrhun­
dert aufbehalten hat, führet den Titel: Gravamina Civitatum Duca­
tuum Curlandire et Semigalliae — isi unterzeichnet von zwepen Per-
fönen, die bald Delegat! Status Civici, bald Delegat! ex Ordine 
Civico Ducatuum Curlandiae et Semigalliae sich nennen, und e6 
nird >n derselben, ba'd von Revindication städtischer Rechte, bald von 
der Revindication bürgellicher Rechte, in denen bald die Städte, ba!b 
der Status Civicus, oder der Ordo Civicus beeinträchtiget worden seyn 
soll, geredet. 

Die vermeyntlichen Delegirten des vermeyntlichen Ordin?s Civici 
in den Herzogtümern Kurland, spiegeln also, sowohl als ihre vermerntli-
eben Kommittenten. dir ?lllerdurchlm:chtiustn Oberherrschaft und der 
Welt vor, als wann Gravamina Civitatum, Gravamina Status 
Civici, oder Ordinis Civici, und also Civitates und Ordo Civicus, 
so alles emerley Sache in Kurland, und nad) kurlandischen Staatsrechten, 
svn. Es kommt dahero zusörderst und vor allen Dingen auf eine richtige 
Entwicklung der Begriffe an, die mit diesin Ausdrücken, nach dem Staats-
red;te der Herzogthümer Kurland und Semgallen, zu verbinden find. 

B Kurlands 
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Kurlands Staatsverfassung kennet, nach den UnterwerfungSvertra-
gen, keinen Ordinem Civicum, keinen Statum Civicum in Senfu 
politico, der qua Status, qua Ordo, Jura Status et Jura Ordinis 
hätte, 11 cd) weniger aber, der es wagen könnte, dem Ordini Eq u eitrig 
als dem einzigen P ovinziallantstande, und dem an feiner Spitze (id) be­
findenden Durch!. Herzoge, als dritter Stand, und als Mit- und Land-
stand, sich an die Seite zu setzen, wie die vermeyntliche Koalition, in der 
Schrift, welck)e sie verwegenerweise, unter dem Titels Gravamina Civi­
tatum Curlandiae, Einer Erlauchten Deputation überreid)en lassen, 
eben so eitel als läd)erlich zu avauciren gewaqt hat. 

Kurlands Staatsverfassung kennt, nach den Unterwerfungsverträgen 
und Grundsätzen, nur Civitatcs^ — die ihre Munizipalverfassung und 
Munizipalrechte haben. 

Es können also nur Gravamina Civitatum überhaupt, und nur 
in fofern diese Gra vamina auf Verletzung der Munizipalverfassung der 
Städte, oder der Munizipalred)te ihrer Bmaer Bezug haben, statt finden^ 

Es können dahero auch nur Nuntii, Deputat!, aut Delegat! Ci­
vitatum Ducatuum Curlandiae et Semigalliae statt finden. — Ein 
Belegatus ex Ordine Civico,. oder Status Civici Ducatuum Cur-
Jandiae et Semigalliaa aber ist ein polttisd)es Unting, weil selbst tie po» 
l.ilisd)e Existenz eines Ordinis Civici iu Kurland,. nach dem Staatsrechte' 
dieser Herzogthümer, ein politisches 11011-ens ißv 

Alle Gravamina alfbA die von einem vermeyntlichen Ordine Ci­
vico, qua Statu in fenfu politicor als Iaefiones seiner vermeynt id)en 
politischen StanteSrcd)te zum Vorschein kommen, fint entweder Folgen, 
der Unwissenheit in Kurlands Staatsrechte, oder Folgen der Bosheit uu-
viihiger Köpfe. 

Itnt hier liegt die erste Ursache, warum unterzeichnete Abgeordnete 
Einet Hochwohlgebohrnen Ritter- und Landschaft ter Herzogthümer Kur­
land und Semgallen nicht direółe eine Schrift beantworten können, tie 
von vermeyntlichen Delegirten eines vermeyntlichen Ordinis Civici, Einer 
El tauchten Deputation überreicht Worten; ta, wie gesagt, Kurlands-
Staatsverfassung nur Civitates und Civitatum Cives — nid)t aber 
eine Ordinem Civicum, ter qua flatus Provincialis Delegirte zu> 
sthicken berechtiget sey, anerkenner». 

Civis 
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Civis aber ist nur derjenige Einwohner, ter in Städten wohnet, 

und in feibigen zugleich das Bürgerrecht gewonnen hat, unb der , indem 
er sieb, bey der Gewinnung des Bürgerrechts, z» den Pflichten und Lasten 
eines Bürgers verbindlich gemacht, und die Stadtische und Munizipal­
obrigkeit als die feinige anerkannt, auch die Beftigniß zu dem Genüsse 
Kirgevltchcr Rechte erlangt hat. 

EZ folgt also hieraus, daß alle diejenigen, welche nicht in Städten 
wohnen, und tu ftlbigen zugleich das Burgerreck>t nicht gewonnen hatten, 
sich 51t feinen Pflichten unb oneribus des gemeinen WefenS der Städte 
verbindlich gemacht haben, und den Ctadtmagistrat nicht vor ihre Ol?rig-
keit anerkennen, euch feine Cives ftnb, — unb dahero auf Rechte eines 
Burgers der Städte feinen Anspruch zu machen, noch fich in städtische An­
gelegenheiten zu mischen berechtiget sind. 

Es solgt also hieraus, daß Peisonen bürgerlicher Kondition, als da 
find, Advokaten, Aerzte, in Landesdiensten stehende Sekretaire, Kanzel-
listen und Offijialisten aller Art, unb bie ganze Klaffe von fogenanntm 
^Litteratis, ttichf 511 den Städten gehören, fo lange fie nicht 

Erstens, ihren Immunitäten, (denn keiner zahlt dem Staate noch den 
Städten einen Groschen an Abgaben) ihrer ZollfreiHeit, ihrem Juri 
Exemtionis von städtischer Einquartirung, ihrem Foro Privi» 
łegiato, (denn fte fortiren mit dem Edelmanns Vorzugsweise ein 
gleiches Forum) nnd vorzüglich die Hofgerichtsadvokaten, ober so­
genannten Justizrache, ihrem Rechte, sogar an die Allerhöchsten 
Königlichen Relationsgerichte zu appelliren, mit einem Worte, den 
konsiderablen Rechten, die ihnen, theils ex Privileges, theils ex 
confiietudiiie zustehen, entsagt; und so Icmge sie nicht 

ZweytenS, bett Bürgereid vor dem Stadtmagistrate ber Städte abge-
legt, zu den stadtischen Oneribus ihr Kontingent beytragen, militai-
rische Einquartnung in ihren Hausern nehmen, den Stadtmagistrat 
für ihre Obrigkeit unb vor ihr Forum, ben rechtschaffnen unb wa­
ckern Handwerker aber, dem ihre j-.h gen Immunitäten zur Last fal-
len, vor ihre Mifbiüber unb Mitbürger erkennen — an welchen eti­
len Eine Hochwohlgebohrne Ritter - unb Landschaft diese Herren nicht 
hindern wird, falls ftc Lust dazu finben sollten. 

B 3 Noch 
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Noch weniger gehören zn den Städten und Bürgern Personen, die 

j 11 Flecken und auf dem Lande wohnen, nirgends ansaßig sind, oder in 
Kontrakten stehen, und ihr Brod bald in diesem, bald in einem andern 
Dienste gewinnen, als da sind, Oekonomievei Walter, Oekonomieschreiber 
und dergleichen Personen mehr. 

Ein'.' jede Verbindung also dieser verschiedenen Klassen von privileqir-
ten oder unprivilegirten, tmd bloß nur unter dem Schuhe der Landesgesehe 
stehenden Einwohner, und ein jedes Bestreben derselben, sich zu einem 
Ganzen, zu einem Korps in einem Lande zu konsolidiren, unter dem Vor-
wände, gewisse vermeintliche Rechte als bürgerliche Standesrechte zu re-
vindiciren, würde vor die verwegenste und strafbarste Zusammenrottung 
in jedem Lande erkannt, und ihre Urheber und Beförderer exemplarisch be­
straft werden. 

Eine Verbindung dergleichen Klassen von Einwohnern aber mit den 
Städten eines Landes würde die gefährlichste Koalition für die öffentliche 
Ruhe eines jeden Staates und dessen Staatsverfassung seyn, wegen wel-
cher über die Magistrate der Städte, die dabey konkurriret, von einem 
jeden mit Kraft versehenen Gouvernement die ernstlichste Beahndung ver-
hängt werden würde. 

Und eine dergleichen Koalition hat sich in einer der bedenklichsten Pe­
rioden für die Ruhe der Staaten und der bürgerlichen Gesellschaft, und in 
einer, besonders für die Herzogthümer Kurland und Semgallen hirifchen 
Periode, unter dem Titel: sämtliche Städte und vereinte Mitglieder des 
Bürge»standes der Herzogthümer Kurland und Semqcilleu, so wie unter 
dem Titel: Bürgerlicher Verein in Kurland gebildet; — wie dieses die 
Beylagen bestätigen werden, welche Eine Hochwohlgebohrne Ritter- und 
Landschaft Einer Erlauchten Deputation anbey in polnischer Sp räche zu 
unterlegen die Ehre hat. 

Und nur von dieser Koalition also, nicht sowohl von dm Städten 
Kurlands und deren eigentlichen und wahren Bürgern, ist die Schrift, 
welche Einer Erlauchten Deputation, unter dem Titel: Gravamina Ci­
vitatum Di^catmim Curlandiae et Semigalliae, unterlegt worden, dos 
Produkt; und Hier liegt der zweyte Grund, der Einer Hochwohlgebohrnen 
Ritter« und Landschaft nicht erlaubt, auf ein dergleichen Produkt einer so 
strafbaren Ligue, direkte zu antworten. 

Eine 
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Eine Erlauchte Deputation wird zugleich aus diesen Beylagen be-

merken, daß ftd) diese Koalition zugleich 
Erstens, auf eine tumultuarische Art, und ohne Vorwissen des Regie-

tungsfxllegii, a>6 des Wächters der exekutiven Gewalt, der Gesetze 
und der innem Ruhe und Sicherheit im Staate, zu Anfange des 
i ygojłen Jchres in Kurland gebildet habe.-

ZweytenS, daß der ansehnlichste und bey weitem größte und überwie-
gendste Theil der konsiderabelsten und bedeutendsten Städte unter den 
Städten Kurlands (da die fünf übrigen Städte, GoldinqM etwa 
ausgenommen, wegen ihrer Unerheblichkeit, in gar keine Konsidera-
tion kommen)' nämlich die Bürgerschaft der löbl.chen Gewerke und 
Künstler der Städte Mitau, Lieball und Windau, sich bereits schon 
im vergangenen Jahre, und sobald diese wackern braven Bürger be-
merkten, daß der Zweck dieser an sich schon illegalen Vereinigung 
eben nicht zu ihrer Wohlfahrt, sondern auf andere Gegenstande, ge-
richtet war, sich getrennet haben, und daß da her o 

Drittens, diese Koalition also vielmehr aus einer einzigen Klasse von 
Bürgern der Stadtie, nehmlich Krsimrn, Bierbrauern und Bier» 
schenken, und denen mit ihnen verbundenen einzelnen Personen und 
Klassen bürgerlicher Kondizion, die nicht zu den Städten gehören, 
als aus dm Städten silbst besteht, — daß aber 

Viertens, da gerade diese Klasse voll Bürgern zeithero den Handwerker 
und Kürtstter von den Magistrats- - und obrigkeitlichen Stellen in 
den Städten ausgeschlossen gehabt, und also der Magistrat der Städ-
te bloß nur aus Personen, die zu der sogenannten großen Gülde, wo-
zu die Krämer, Bierbrauer und Biet schenken gehören, zeithero be-
fvfct sey, nichts leichter für diese einzige Klasse von Bürgern gewe-
sen sey, auch ohne Theiknahme des größten Theils der Bürgerschaft 
der Städte Mitau, Liebau und Windau, die hieher unter dem Titel: 
Delegirke des Status Civici abgefertigte Personen mit Pleinpou-
voirs und Vollmachten im Namen ihrer Städte zu versehen, da die 
Magistrate , deren Mitglieder zu dieser Klasse gehören, die Siegel der 
Städte in Händen haben. 

Eine Hochwohlgebohrne Ritter - und Landschaft mag übriaenö nicht 
aus Bescheidenheit, und bey der in mehr als einer Rücksicht delikaten Ma­

terie 
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kerie selbst, weder in die allgemeinen Noch in die besondern Ursachen, die 
diese gefährliche Koalition in Kurland bewirkt haben, noch in die Zwecke, 
die durch selbige haben erreicht werden sollen, hier eindringen. — Ursachen 
und Zwecke mögen in Hem Dunkel verhüllt bleiben, das sie verlangen und 
das ihnen gebührt. 

Auch würde E'ine Hochwohlgebohrne Ritter - und Landschaft glauben 
Einer Erlauchten Deputation beschwerlich zu weiden, wann Sie HochDer-
selben den Unfug schildern wollte, der durch diese Koalition in Kurland ver-
ursacht werden, der bey einigen Personen bis zum Vergesse« des Anftandes 
gegangen ist, den sie Oberrathen der Herzogthümer KtwlanH und Semgal-
ten schuldig wvrcn. Noch weniger mag Eine Hochwohlgebohrne Ritter­
und Landschaft hier der unwürdigen und niedrigen Zankereyen -Erwähnung 
thun, die besonders , nachdem ein Theil der Professoren, die der Durch* 
tauchte Herzog an dem von Ihm zu Mitau gestifteten Gymnasio angestellt 
hat, und die fast samt und sonders sogar nur seit wenig Jahren ftd) in 
Kurland befinden, dieser Koalizionbeygetreten, mit ihren würdigen Kotie­
ren in dieser Mücksicht geführt. 

Unterdessen aber halt es dod) Eine Hochwohlgebohrne Ritter- und 
Landschaft vor nöthig und irsottetlid), alle diejenigen Schriften, die von 
Seiten des Biwgerverems selbst, otfetitlid) durch den Druck bekannt ge-
macht worden, hier zu den Akten Einer Erlauchten Deputation zu legen, 
um ftd), falls es Umstände erforderlich machen sollten, ob dieses gleich 
Einer Hochwohlgebohrne» Ritter- und Landschaft dufsrst unangenehm seyn 
würde, derselben bedienen, und ftd) auf dieselbe berufen zu können. 

Allein gesetzt, es hatte mit dieser bürgerlichen Vereinigung wirklich 
eine andere gesetzliche und rechtliche Bewandniß; gesetzt es waren wirklich 
die Städte der Herzogthümer Kurland und Semgalten, die anjetzt vor Ei-
ner Erlaud)ten Deputation allhier aqirten, und die unter dem Titel einge-
reid)fm Gravamina Civitatum Curlandiae et Semigalliae, waren alj 
Besd)werden der Städte zu fonsibeiiren» so würden dod) diese Städte 

Erstens, weder befugt gewesen seyn ihre vermeyntlichen oder wahren Gra­
vamina eher an die Allerdurchlauchtigfte Oberherrschaft zu bringen, 
als bis ihnen in Kurland von Sr. Durchlaucht dem Herzoge und 
Einer Wohlgebohrnen Ritter- und Landschaft Gerechtigkeit und die 
Remedur ihrer Beschwerden versagt worden.; noch würde 

Zwey-



15 
Zweytens, weder Se. Durchlaucht der Herzog noch eine Hochwohlge­

bohrne Ritter - und Landschaft verpflichtet und gehalten seyn, vor der 
Allerdurchlauchtigsten Oberherrschaft eher auf diese Beschwerden zu 
antworten, ehe und bevor sich bcyde auf diese wahren oder ver­
meyntlichen Beschwerden, nach vorhergegangener Deliberation auf 
öffentlichen Landtagen, gegen die Städte erklärt haben, und zu er-
klären im Stande gewesen seyn würden. 

Denn da die Herzogthümer Kurland und Semgallen mit der Terri­
torialjurisdiktion, nach den Pakten, versehen'sind, mit deren Ausübung 
dahero nicht nur der Durchlauchte Herzog, Kraft Seiner Investituren be-
lehnt ist, sondern welche selbsten sogar im Jahre 1727 auf eventuelle Falle, 
als ein den Herzogthümer« Kurland inharirendes Recht anerkannt, und deren 
Ausübung der Regierung überlassen wurde: fb folgt daraus, daß die Städte 
Kurlands als unmittelbare Unterkhanen Des Feudi Ducatuum Curlandiae 
et Semigalliae, und also als mittelbare Unterlhanen der Allerdurchlauch­
tigsten Obe» Herrschaft, ihre unmittelbare Obrigkeit mk ihren wahren oder 
vermeyntlichen Beschwerden vorbey zu gehen nid)t befugt, und ihren Re-
kours an bk' Allerdurchlauchtigste Oberherrschaft nicht eher zu nehmen be­
rechtiget sind, che und bevor ihnen auf ihre Antrage, Bitten, Defideria 
cd et Gravamina r ein billiges Gehör, Gerechtigkeit und Rcmedur von 
Seiten Sr. Durchlaucht des Herzogs, und in Fallen, wo Eine Hoch-
wohlgebohrne Ritter- und Landschaft dabey interess;ret, auch von letzterer 
versagt worden. 

Zwar smd diejenigen vermel)ntlid)en Beschwerden, welche ansetzt E.Erl, 
Deputation unter dem Titel : Gravamina Civitatum Curlandiae et Se­
migalliae unterlegt worden,bereits unter dem i2teu Julii 1790 infcerHcd)» 
sü sil. Kanzley zu Mitau unter dem Titel: Vorläufige Darstellung einiger 
fcurCtCrl, Gered)ts. eingereid)t worden, aud) aus ftlbiger Einer Hod)wohlge-
behrnen Ritter- und Landschaft zur Deliberation kcmmunicirt worden. Allein, 
da nicht nur der im Lande bekannt gewordene Unfug des sogenannten bür-
^etlichen Vereins, sondern aud) die Unterzeichnung der sogenannten vor-
ta»<sigen Darstellung: sämtliche Städte und vereinigte Mitglieder des Bür-
gerstandes. Einer zum Landtage versammelten Hochwohlgebohrne»« Ritter-
ni f Landschaft es dmchauS norhwendig mad^ten, vorher erst und vor allen 
Dingen die nöthigcn Erläuterungen von Seiner Durd)laud)k dem Herzoge 

und 
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und Hochstdessen Regierungsassessoren über den sogenannten bürgerlichen 
Verein sich auSzubitten, diese Erläuterungen aber bis anjetzt Einer Hoch-
woblgebohrncn Ritter- unb Landschaft nicht ertheilt worden, weil der 
Durchlauchtige Herzog mit bet selben aufLandtagen zu traktiren sich weigerte, 
so folgt daraus 

Erstens, bciß die sämtlichen Städte mit ihren wahren oder vermeyntli­
chen Beschwerden bis dahin in Geduld hatten.stehen sollen, bis Eine 
Hochwohlgebohrne Ritter- und Landschaft mit .Cr. Durchl« dem Her-
zöge wiederum vereinigt, jm Stande gewesen siyn würde, ihre Erkla-
rung auf Landtagen über diese vermeyntlichen oder wahren Beschwer-
den der Städte zu geben; und daß daher» 

Zweytenö, Eine Hochwohlgebohrne Ritter - und Landschaft, da sie nicht 
daran Ursache ist, daß diese Erklärung bis anjetzt noch nicht erfolgt, 
auch noch nicht Ursache und Verrichtung habe, auf die E. Erlauch-
ten Deputation unterlegten vermeyntlichen Beschwerden der Städte 
anjetzt schon vor Einer Erlauchten Deputation zu antworten, und 
sich auf selbige einzulassen. 

Dcnr.it es aber nicht den Anschein gewinne, als wenn Eine Hoch-
wohlgebohrne Ritter- und Landschaft sich nur darum bey der Illegalität der 
Form eines solchen bürgerlichen Vereins aufgehalten habe, um etwcmigen 
gerechten Beschwerden der Ctädte Kurlands dadurch auszuweichen: so hat 
Eine Hochwohlgebohrne Ritter- und Landschaft, um allen unwürdigen und 
niedrigen Insinuationen, denen sie zeithero ausgesetzt gewesen, vorzubeugen, 
die Ehre, Einer Erlauchten Deputation über das Materielle der Sache 
stlbst, oder über die ihr von Einer Erlauchten Derutatien kommunicirten 
sogenannten Gravamina Civitatum Ducatuum Curlandiae et Semi­
galliae, jedoch unter der Reservation, daß Sie Sich bey obigen Umstan-
den auf diese Gravamina einzulassen nicht gemeynet sey, noch gemeynet 
seyn konne, annoch folgendes zu unterlegen! 

Alle vier Beschwerden, welche E-ner Erlauchten Deputation unter 
dem Titel: Gravamina Civitatum Curlandiae et Semigalliae unter--
leat worden, sind in ihrem Grunde eben so illegal und.Gesetzlos, als die 
Petita unt) Defideria, die darauf gegründet worden, unpolitisch sind, der 
wohlbegründeten zeitherigen Staatsverfassung der Herzogthümer und den 
Rechten des Adels entgegen stehen , und zum Theil geradezu auf eine 

völlige 
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völlige Eversion und totalen Umsturz der zeicherigen Staatsverfassung der 
Herzogthümer abzwecken. 

Das erste Gravamen enthalt die vemieyntliche Beschwerde: 
"Daß die Städte von den landtäglichen Beratschlagungen ent­
fernt worden, oder hat, wie es im lateinischen Exemplar der Be-
"schwerden heißt, Bezliq, auf die remotionem Civitatum a 
"mu tu a et indivifa celebratione Comitiorum 

So kurz dieses Gravamen an sich verfaßt ist, so schwankend und un­
bestimmt ist es, wie alles in dieser bürgerlichen Eingabe verfaßt und gestel-
let, um dur6/ dergleichen schwankende und unbestimmte Ausdrücke zu täu­
schen unb zu überraschen. 

Allein das Petitum, das darauf i. gegründet worden, daß 
nämlich 

"Der kurländische Status Civicus als dritter Stand, so wie die 
"beyden ersten, zu allen öffentlichen Angelegenheiten und Beschlüs-
"sen, also auch zur Legislation und Ausübung dieses Rechts, auf 
"gleiche Weise, unb so wie Eine Hochwohlgebohrne Ritter- und 
"Landschaft zusammen berufen werden möge." 

giebt den Commentarium und Aufschluß über diese Beschwerde. 
Eine Hochwohlgebohrne Ritter - und Lanbschaft kann nicht umhin, 

tim den Geist, der durchaus in bieser, für Bürger geschrieben seyn sollenden 
Schrift herrscht zu entwickeln , hier zu bemerken, daß in ber Beschwerbe 
selbst von Civitatibus, hier aber im Petita nicht von Civitatibus, son­
dern von bctn Statu Civico gerebet werbe. 

Es ist also nicht sowohl auf Civitates unb bereu Bürger abgesehen, 
als auf Begründung 

Erstens, eines Status Civici in fenfu Politico unb eines dritten 
Stanbes , ober Tiers-Etats, ber 

ZweytenS, bey der Gesetzgebung und bey allen öffentlichen Lanbesange-
legenheiten konkurriren 

Drittens, nach dem 5werfen Petito, eine Art von Unterhaus oder Un-
ter-Parlament u. s. w. fonstituiren soll. 
Eine Hochwohlgebohrne Ritter - unb Lanbschaft maq diese und die 

folgende auf biefe Materie Bezug habende Petita unb Defideria hier nicht 
annalisiren, ba sie befürchten würde, bieseS nicht mit bem Anstaube thun 

C zu 
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zu könnm, den öffentliche Schriften imd Verhandlungen, fo wie der Re­
spekt, den sie Einer Erlauchten Deputation schuldig tfł, verlangen. 

Denn das Projekt zu Formirung eines Tiers - Etat in Kurland ist 
unter aller Kritik, weil in Kurland die Ursachen, aliS denen in andern Lan-
bern, in welchen die Lasten des Staates auf den? Volk liegen und von dem-
selben bewilligt werden muffen, wie in England, oder wie in einigen deut­
lichen Staaten, und in denen dahero ein Tiers - Etat entweder von 
altern Zeiten schon existirt, oder sich in neuern Zeiten gebildet hat, ganzlich 
eeffwen; maaßen in Kurland weder die Städte qua Statte, noch irgend 
eine Person bürgerlicher Kondition zur Erhaltung des Staates auch nicht 
einen Groschen an Abgaben, weder an den Fürsten, ausgenommen indi-
reffe an dem geringen Zolle und Accise, die dem Fürsten gehören, noch 
an den Adel abtragen; wo die etwannigen bloßen Onera Civitatenfia, 
die aber auch nur der eigentliche Bürger an die Stadt abzutragen hat, bloß 
nur von den Magisträten der Städte selbst und der Bürgerschaft regulirC 
werden, und mit denen also weder der Fürst noch Adel etwas zu thun ha­
ben ; wo die Städte ihre Magisträte selbst wählen, ihre eigene Municipal-
verfaffung und Gesetze haben, wo endlich nichts auf Landtagen wider ihre 
FundationSrechte weder von Fürst noch Adel beschloffen werden kann noch 
darf, und wo endlich die Städte, nach etwaniger denegirterJustitz, ihren Re-
kours sogar an dieAllerdurchtigste Oberherrschaft zu nehmen berechtigt sind. 

Ohne dahero weiter in dieseH Projekt einzudringen, begnügt sich Eine 
Hochwohlgebohrne Ritter - und Landschaft blos nur anzumerken, daß die 
zeitherige auf Pakten und Verträgen ruhende Staatsverfassung der Her­
zogthümer, durch die Real sirung eines dergleichen, wenig überdachten, 
unpolitischen Projekts, von Grund aus evertirt, und eine Staatsverfas­
sung an deren Stelle gesetzt werden würde, gegen welche jede souveraine 
Regierung eine Wohllhat, wie bereits oben erwähnt worden , für die Her-
jogthümer Kurland und Semgallen seyn würde. 

Uebrigenö ist es schwer zu bestimmen, auf welche rechtliche und gefetz-
liche Gründe diese sonderbare Beschwerde und die noch sonderbarer« Petita 
haben gegründet werden sollen. 

Denn hier kam eö daranf an, zu beweisen:' 
"daß die Stätte Kurlands, sowohl vor als nach der Unterwerfung 
"nicht b!es einen Statum, sondern einen Statum Provincialera 

"in 
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,rin fen fu polltlco konstitulrt haben, der bey der Gesetzgebung 
^'ehemals konkurrirt, und aus diesem Rechte verdrungen werde» 
"sey/' 

Dies ist aber nirgends bewiesen worden. — Denn 
Erstens, gesetzt auch, daß man zugeben könne, daß die kurlandischen 

Städte, deren dazumal nur drey existirten, nehrnlich Goldingen, 
Windau und Grebin, welches letztere sich aber damals in andern 
Händen befand, mit bey der Subjektion gewesen waren; gesetzt, daß 
Nadziwili mit denselben bereits vor der Subjektion traktirt habe, so 
folgt doch aus allem diesen nicht mehr, als daß auch diese damaligen 
Städtchens den Eid der Untertänigkeit und der Treue ihrer neuen 
Herrschast durch ihre Abgeordnete bey der Unterwerfung abgelegt, und 
ihre Privilegien unb Gerechtsame in tantum , in quantum sie da­
mit versehen gewesen, bestätigt erhalten haben. 

Wer aber den Eid der Untertänigkeit lind der Treue ablegt, und 
seine ctwanige Gerechtsame bey einer rtwattigen Huldigung bestätigt er­
langt, ist aus diesem Grunde deswegen noch kein an der Gesetzgebung 
theilnehmender Landstand, noch wird er es aus diesem Grunde. 

ZweytenS, findet die Berufung auf die Rechte preußischer Städte hier 
nicht statt. Die Rechte der preußischen Städte ruheten airf dein 
Bunde, den der landsäßige Adel im Jahre 1440 mit den großen 
Städten PreujsenS wider den deutschen Orden in Preußen errichtete, 
und mittelst welchem Bunde sich beyde, der Adel und die Städte, 
der Herrschaft des deutschen Ordens entzogen, und sich im Jahre 
14^4 dem großen Könige Kasimir von Pohlen unterwarfen. 
Da eine dergleichen Konföderation in Liesiand nicht stattgehabt, so 

-waren die Liefländischen, und also auch die Kurlandischen Städte bey der 
Subjektion, was sie stets gewesen, fubditi ihrer respektiven Herrn des 
Ordens, der Mitaebiekhiger der Bisdiöffe u. f. w. die nie einen besondern 
Statum Provincialem unter den Lieflandischen Ständen konstituirt hat­
ten, und dies blieben sie, besonders die Kurländische Städte, auch nad) 
der Subjektion, die nie als e>'n Status, sondern als fudditi Feudi Du-
calis, sowohl von Fürst als Adel angesehen worden, und als fold;e mehr 
von dcm Fürsten als von dein Adel abgehangen haben. 

Wann 
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Wann übrigens 

Drittens, theils auf Oberherrschaftliche Universale, theils auf Aufforde­
rungen des Adels selbst, theils auf Fürstliches Umschreiben an die 
Städte, daß sich dieselben bey den Landtagen einfinden mögen, in der 
Schrift Gravamina Civitatum, Bezug genommen worden; so ist 
Eine Hochwohlgebohrne Ritter- und Landschaft so weit entfernt diese 
Oberherrschaftliche Universale diese Aufforderungen von Seiten des 
Adels und diese Fürstliche Umschreiben nicht anzuerkennen, als diesel-
be es nie behindern wird, daß auch in der Folge dergleichen Umschrei­
ben bey Landtagen an die Städte ergehen. 
Es fragt sich also nur: zu welchem Zwecke und zu welcher Absicht 

dieses geschehen fey? und da erqiebt es sich denn selbst aus sammtlichen 
Dokumenten, die der Schrift Gravamina Civitatum zur vermeintlichen 
Unterstützung dieser Beschwerden beygefügt worden, daß die Städte ledig-
Uch, entweder 

Erstens, bloß nur zur Beybringung ihrer etwanigen Beschwerden, oder 
ZweytenS, in ganz ausserordentlichen Fallen, wo die Wohlfahrt des gan-

zen Landes bey ausserordentlichen Zeitlauften auf dem Spiel gestanden, 
gleichfalls zu den Landtagen verschrieben und zu Rothe gezogen wor­
den. 
So forderte der Vertheidiger der Kurlandischen Freyheit gegen die 

Gewalttätigkeiten eines Herzogs, Friedrich und Wilhelms, ein Otto 
Grotthusen, damals als Ritterschafts-Hauptmann, in fundamento des 
Königlichen Universals im Jahre 1616 die Städte auf, mit ihren Be­
schwerden bey dem Landtage und vor der Oberherrscbastlichen Kommission zu 
erscheinen, Allein die Städte erschienen damals nicht vor der Kommission, 
weil sie e6 mit dem Fürsten hielten» 

So forderte noch in neuem Zeiten der Landesbcvollmachtigte, Ernst 
Wilhelm von der Brüggen, die Städte auf mit ihren Beschwerden einzu-
kommen; allein die Städte erschienen nicht. 

So sind endlich die Städte in altem und neuern Zeiten in ausseror­
dentlichen Vorfallen auch von den Fürsten zu den Landtägen, ohne daß 
Eine Hochwohlgebohrne Ritter - und Landschaft etwas darwider gehabt ha­
be, berufen worden, damit auch sie über wichtige die allgemeine Wohlfahrt 
ausserordentlich, oder auch bloß nur Stadtische Sachen betreffende Angele-

gen-
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genheiten gehört würden, w'e dieses annoch im Jahre 1786 bey dem all-
gemeinen Miswachfe geschähe. 

Allein nie sind die Städte als ein zu der Gesetzgebung concnrrirender 
Stand zu Landtagen berufen worden, weil sie weder vor noch nach der Sub-
jcktion einen weder ex Lege, noch ex confuetudine bey der Gesetzgebung 
concurrirenden Provinziallandstand vorgestellt haben.. 

Wann eufclid) durch die Formuła Regiminis nicht nur überhaupt 
die gegenwärtige Ctaaksverfüssunq der Herzogthümer Kurland und Sem-
gc.llen festgesetzt worden, und der XXlX H. derselben folgendes verordnet: 

' In Conventibus publicis illi tantum ad Conßlia acce-
''dant, qui per Leges & Confuetudines admittuntur, om­
nibus aliis, qui Jus Suflragiorum non habent, penitus 
"exclufis.'* 

Das Jus Suffragii aber lediglid) an Grund und Boden, oder dem 
Fundo derjenigen Landgüter, die vor der Subjeftion von Perfonis Sta­
tus Nobilitaris als Feuda besessen worden. von denen damals die Ser-
vitia Equetlria dem Orden und den Bifchöffcn in Kriegen geleistet wor­
den, die bey der Cubjektion für den Adel in Bona Allodialia durch das 
Privilegium Nobilitatis verwandelt worden — ven denen alfo nad) der 
Subjektion und besonders nad) dem XXXIII. §. der Formuła Regimi­
nis, die Servitia Equeftria Nobilitatis unter einem von dem Vafal-
lagio Principis y aljo von dem Vexillo Feudi abgesonderten Vexillo 
Equeltri, der Allerdnrcblaud)tigsten Oberherrschaft, praecedente com-
motioneRegni & Reipublica?, zu leisten find, dergestallt inhärirt, daß 
nid)t einmal ein eingebohrner Edelmann, wenn er nicht mit einem derarti­
gen Fundo Nobili iu Kurland pessejstonnt ist, weder auf den Konvoka-
tionen der Distrikte, noch auf Landtagen selbst, das Jus Suffragii hat, so 
glaubt Eine Hochwohlgebohrne Ritter- und Landschaft, daß es überflüßig 
seyn würde, über die Illegalität der vermeintlichen Beschwerde und der son­
derbaren Petitorum eines vermeintlichen Bürgerstandes in Kurland einen 
Tiers-Etat zu formiren, noch weiter etwas hierüber beizufügen. 

Und mit dieser ersten vermeintlichen Beschwerde konnektirt genau die 
vermeintliche 

Vierte Beschwerde, die so wie die erste geradezu auf eine totale Ever­
sten der zeilherigen Staatsversajsun^ von Kurland abzweckt, und in eben 

dem 
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dem Grade, als die erste, zugleich nach dem ioccüm unpolitisch und darauf 
gerichtet ist, daß bürgerlichen Personen nicht gestattet werde, Bona terre • 
ftria Equeftria oder Nobilia zu kaufen. 

Es würde der Mühe nicht lohnen die sonderbaren Beweise, die zum 
Bchufe auch dieser Beschwerde geführt worden, hier zu entwickeln. Eine 
Hochwohlgebohrne Ritrer- und Landschaft führt daher nur kürzlich an, was 
dieser vermeintlichen Beschwerde, theils rechtlich, theils nach dem Lokalen, 
politisch entgegen steht. 

Rechtlich stehet derselben die ganze Natur der zeitherigen StaatSver-
fctjsunq der Herzogthümer Kurland und Semgallen, entgegen, weil 
diese Natur der zeitherigen Staatsverfassung der Herzogthümer Kurland 
und Semgallen auf der Natur des Grund und Bodens, und der Natur 
der liegenden Gründe und des Landeigenthumes ruhet, und beyde so wohl 
die Natur der Staatsverfassung ^und die Natur der liegenden Gründe und 
des Landeigentums , dergestalt aufs genaueste mit einander verbunden, 
daß die Eine nicht verletzet und ausgehoben werden kann, ohne daß die 
Andere nicht auch zugleich mit verletzet und aufgehoben werde», sollte. 

Zufolge der Subjektionspakten, sind alle liegende Gründe in den 
Herzogtümern Kurland, 

Entweder Bona publica, die das Feudum Ducale konstituiren, 
oder sie sind ehemalige feuda Nobilia, die bey der Subjektion auf 

twige Zeiten in favorem Nobilitatis und pro Nobilitate allodificiret 
worden ; — dergestalt daß diefe Güthcr nie ihre Natur als Bona No­
bilia und Equeftria zu verandern im Stande sind. ~ 

So wie jene nehmlich Bona publica der Herzogthümer ein Ganzes 
nehmlich das Feudum Ducale, konstituiren, von dem der Durchl. 
Herzog tmS Vafallagium der Allerdurchlauchtigsten Oberherrschaft zu prä-
stiren hat — so konstituiren aud) diese ein Ganzes, nehmlich das Vexil-
ium Equeftre, von dem der Allerdurchlauchtigsten Oberherrsd)aft, prae­
cedente commotione Reipublicae, die Servitia Equeftria von dem 
Kurlandischen Adel zu leisten sind. 

Da also diese Güter ihrer Natur nach Bona Equeftria sind, von 
denen Servitia Equeftria, die nur nach dem [ureFeudali von einer Per­
sona Status Nobilitaris geleistet werden können, der Allerdurchlauchtig­
sten Oberherrschaft zu leisten sind — folglich also auch nur von einem No-

bili, 
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bili, und zwar noch darzu nur von einem lud ige na, besessen werden kön­
nen — da ferner diesen Gütern, und nicht sowohl den Personen das Jus 
Suffragii bey der Gesetzgebung inhariret, so ist es klar, daß die vermeint-
lid)e Beschwerde, die darwider gemad)t worden, daß Personen Bürgerli-
chen Standes nicht gestattet werde, in Kurland adeliche Güter an sich zu 
kaufen, nicht nur wider die Staatsverfassung der Herzogthümer anlaufe — 
sondern aud) daß das darauf gegründete Petitum gerade darauf abzwecke, 
die jeitherige Staatsverfassung über den Haufen zu werfen, und in ihren 
ersten Gründen, worauf sie ruhet, zu vermd)ten. 

Uebrigens leugnet Eine Hochwohlgebohrne Ritter - und Landschaft 
nid)t, daß sowohl vor, als aud) nad) der Subjektion von den Herzogen 
Bürgerlid)e Personen mit grösiern oder kleinern Landereyen aus der Masse 
der öffentlid)en Staatsgüter fub titulo feudi, wegen etwan geleisteter 
Dienste gratisiciret worden. — Allein zu geschweigen, das dergletd)en 
etwanige kleine Lohne, die vor der Unterwerfung ertheilet worden, nicht 
unter der Allodisikation, die der Adel durch das Privilegium Nobilitatis 
über feine Güther erhielt, mit begriffen gewesen, also reverfibel an die 
Staats und öffentliche Masse, oder ans Feudum Ducale geblieben sind, 
— und auch würklich revertiret sind — zu geschweigen daß die etwanigen 
neuern Lehne, die die Herzoge an bürgerliche Personen ertheilet haben, nur 
stets fub reverfibilitate ad feudum in Rücksicht der Allerdurchlauchtig­
sten Oberherrschaft und der Natur der Sadxn nad), haben ertheilet wer­
den können, und ertheilet worden sind; — so bleibt es ohnedem sthon 
sonderbar, aus einen dergleichen Umstand, daß in altern oder neuern Zei-
ten bürgerliche Personen mit dergleichen Gütern, die ad maffam publi-
cam gehören, zur Belohnung ihrer Dienste belehnet worden — erstens 
ein Jus Status Civici, Lehnsgüter zu besitzen überhaupt zu gründen und 

• — dal n — weil dergleichen Lehne in Kurland nicht mehr existiren, da 
das Feudum Ducale und das Vexillum Equeßre unter sich völlig be-
riduiaef worden — ein Jus darauf zu fuudnen. Bona Equeftria an sich 
zu kaufen. 

Uebriaens aubr der rotte §. der Statuten hierüber die Weisung 
"Homines ignobiles et peregrini pro indigenis non recep-
*'ti, Nobilium Bona emere et polfidere non debent, lub 
*amiiIione bonorum. 

Was 
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Was den Einwurf anlanget, der wider diesen §. der Statuten ge-

macht werden will, fo ist derselbe keiner Beantwortung werth. 
Der §. befindet sich in dein Original Exemplar der Statuten, das 

in dem Ritterfchastlichen Archiv aufbewahret wird. Und dieses ist Bewei­
ses genug für Eine Hochwohlgebohrne Ritter- und Landschaft, so w?e die 
obigen Gründe dieselbe bey dem ausschlüßenden Besitze ihrer Landgüter ge-
gen allen Eindrang zu sichern. — 

Und so ist es auch mit dem vermeintlichen Urtheile des kurlandischen 
HofaerichtS, in Betreff des Gutes -Linden. Wenn auch nicht ohnedem 
verschiedenes diesem ganzen vermeintlichen Urtheile entgegen geschet werden 
könnte, so würde doch auf alle Falle, ein kurländischeS Hofgericht ein sehr 
inkompetenter Ausleger von Grund und Fundamentalgesehen seyn, auf 
denen die Staatsverfassung der Herzogthümer ruhet, — 

Allein gesetzt, daß Eine Hochwohlgebohrne Ritter - und Landschaft 
keine rechtliche Gründe für sich hätte, dergleichen auf ihren Untergang ab-
zweckenden vermeintlichen Beschwerden und Gesuchen, sich zu widersetzen, 
so würde sie dieses allein schon nach der Localen aus politischen Gründen 
thun müssen. — Denn da die Gründe, aus welchen in andern Staaten 
Weise Gesetzgeber den Ankauf adelicher Güther auch bürgerlichen Personen 
und Fremden erlauben, in Kurland gänzlich eessuen, maaßen nicht nur 
die Güter ziemlich ihren höchsten Werth bereits erlangt, und ben einer 
zahlreichen Menge von einheimischen Adel, nach ihrem Werthe bezahlet 
werden; so ist nicht nur keine Concurrence von Fremden, oder Per-
sonen bürgerlichen Standes, als Käufern, dabey nöchig; sondern der ein-
heimische Adel würde eben dadurch wiederum zu expatriiren, und sein Geld 
in fremden Landern anzuwenden genöthiget seyn. — Zugeschweigen daß 
vermögende bürgerliche Personen in Kurland nicht nöthig haben, ihr Geld 
auf liegende Gründe verwenden zu müssen, da Kurland keine Manufaktu-
ren, keine Fabriken hat, und da mit dessen natürlichen Produkten aus 
seinen Häfen bis auf diesen Augenblick annoch, nur elender Kommissions-
Handel getrieben wird. 

Es lege dahero der durch Kurlands Adel reich gewordene Bürger in 
den Städten, sein Geld zu dergleichen nutzbaren Anlagen, die das Lokal 
deö Landes erlaubt, an, — er befördere durch eigenen Handel und eiqene 
Unternehmungen die Ausfuhr innländifcher Produkte, und erhöhe dadurch 

ihren 
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ihren Werth — befördere auf diese Art fem weiteres Glück und die Wohl» 
fahrt des Gan jen, und er wird nicht nöthig haben, den Adel des Landes 
zu beneiden, der auf den Landbesitz angewiesen ist. — 

WaS die in der Ordnung vermeintliche 
Zweyte Beschwerde anlanget, so gehöret deren ganzer Inhalt bloß und le­
diglich zu den innern ökonomischen und Polizeyangelegenheiten der Herzog-
fhümev, deren Detail nicht nur überhaupt, nach dem Lokalen des Landes 
deurtheilet seyn will, sondern auch vorlaufig aus Landtagen in Kurland zur 
Behandlung würde stehen müssen, ehe es vor der Allerdurchlauchtigsten Ober-
Herrschaft zu behandeln seyn würde. 

Es würde dahero nur zur Belästigung Einer Erlauchten Deputation 
gereichen, hierüber weitlauftig zu werden, und wann Eine Hochwohlge-
bohrne Ritter - und Landschaft Hochdieselbe mit dem despotischen Hand-
lungSgeiste einer Gesellschaft Krämer und Bierbrauer, denen das Interesse 
eines ganzen Landes und aller Einwohner, die nicht Krämer sind, ohne 
Ausnahme, besonders Einer Hochwohlgebohrne« Ritter- und Landschaft, 
gflnz wider die Natur des Lokalen, in den auf diese vermeyntliche Beschwer-
de gegründeten Petitis, unterworfen werden sollen, hier bekannt machen 
wollte. — 

Eine Hochwohlgebohrne Ritter - und Landschaft begnüget sich dahero 
nur bloß kürzlich anzumerken : 

Daß man auch in Ansehung dieser vermeyntlichen Beschwerde und 
zum BeHufe der daraus gegründeten sonderbaren Petitorum, auf llrkun-
tcn und Gesetze Bezug genommen habe, die entweder überhaupt die Her-
zogthümer Kurland und Semgallen gar nichts angehn; — oder, die doch 
von keiner Verbindlichkeit für Eine Hochwohlgebohrne Ritter- und Land-
fchaft find. — 

Zu den erstem gehöret sowohl die Transaktion, die der liefländische 
Adel mit der Stadt Riga im Jahre 159; abschloß, als mich der Tranöakt 
der Herzoglichen Gebrüder Friet)vich und Wilhelm mit der Stadt Ri­
ga vom Jahre 1615, — als an welchen Akten der kurlandische Abel auch 
nicht den mindesten Aufheil hat; vielmehr hat derselbe wider den Herzog­
lichen TranSakt, der infeio Ordine Equeftri und u tergo dessen von 
den Herzoglichen Brüdern eingegangen worden, im Jahre 1Ó16 feyerlid)st 

D durch 
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durch den damaligen Ritterschaftsmarschall, Otto Grothusen, vor den Ak-
ten der Obelherrschaftlichen Kommission protestiret. — 

Zu den zweyten gehören alle von der Krämergefellschaft aus der Fürst-
liehen Kanzeley zu Mitau erportirte Kramerverordnungen, und darauf sich 
gründende Reskript und Mandate, die überhaupt Eine Hochwohlgebohrne 
Ritter- und Landschaft eben so wenig kennet, als dieselben verbindlich für 
Dieselbe sind, und samt und sonders unter der Polizeyrevision Einer Hoch-
wohlgebohrnen Ritter - und Landschaft stehen. 

Uebrigens wird es den aufgeklärten Einsichten Einer Erlauchten De-
putation ohnedem nicht entgehen 

Erstens, daß in dieser ganzen Beschwerde, und in der Menge der dar--
auf gegründeten Petitorum» auch nicht ein einziger großer patrioti­
scher Gedanke gefunden werde, der ans Beförderung, Aufnahme, 
Erweiterung, Vergrößerung und Erleichterung des eigentlichen und 
wahren Handels, der nur allein ein Land glücklich machen kann, und 
also in dieser Rücksicht die Höchste Begünstigung verdienet und ver-
langet, nehmlich aus den Exportationshandcl einheimischer Produkte,. 
— abzwecke. 

Sondern daß vielmehr 
Zweytens, alles in dieser vermeyntlichen Beschwerde bloss nur auf ein 

auSschlüßendeS Recht einer Krämergcsellschaft zu einem Jmportations-
Handel mit fremden und ausländischen Produkten, Manufakturfabrik-
und Galanteriewaaren, abzwecke —» also auf eine Handelsart ge-
richtet sey, die, da sie einheimischen Kunstfleiß tödtct, den braven 
Gewerker, Proftßiouisten und Künstler ausser Brod sehet, und das 
baare Geld ans dem Lande ziehet, jedem Lande schädlich und nach-' 
rheilig ist, und dahero auch nicht die mindeste Begünstigung,. noch 
vielweuiqer auöschlüßende Vorrechte verlange noch verdiene, gesetzt 
auch, daß man, bey dem Mangel einheimischer Manufakturen und 
Fabriken,, der fremden Einführe nicht entbehren könne — 

Drittens, daß die auf diese Beschwerde gegründeten sonderbaren Peti­
ta, zugleich auf Beeinträchtigungen adelicher Rechte, überhaupt aber 
durchaus auf Monopolisten) so genannter Kramergescllschaften bey' 
dem freyen Kauf und Verkauf der natürlichen Produkte' des Landes, 
und nicht blos allein zum Schaden des Adels,, sondern auch selbst der 

andern 
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andern Klassen und Einwohnern in Stadien, so wie ber Nnterthanen 
des Adels und des ganzen Landes abzielen. — 

Mit einem Worte Eine Erlauchte Deputation wird bemerken, daß 
entweder ckles bey Kauf und Verkauf auf intentirte ausschlüßende Rechte 
hinauslause, und wider alle gesunde Hcmdlungs - und Polizeygrundgesetze 
streite; oder doch wenigstens in einem freyen Lande, wie.Kurlands weder 
mit den Rechten anderer Einwohner und des Adels, noch mit dem Lokalen 
des Landes zu konciliiren stehe» 

Da jedoch von allen diesen Sachen nicht eher die Rede seyn kann, 
als bis dieselben auf den kurlandischen Lcnrdtagen behandelt morden seyn wer-
den, so schreitet Eine Hochwohlgebohrne Ritter- und Landschaft zur t>et> 
meyntlichen 

Dritten Beschwerde, die unter allen die sonderbarste ist. — 
Kurlands Staatsverfassung ist adelicher Natur; — zufolge dersel­

ben , und der Grnndgeseße, können dahero die Dignitaten des Landes nur 
Mir Indigenis Nobüibus besehet, und von denenselben verwaltet werden. 

Kurland hat gegenwärtig zin Vergebung für einen, seit Jahrhunder-
ten, einheimischen zahlreichen Adel nur 4 Oberraths, 2 Raths, 4 Ober-
-Hauptmanns, 8 Assessoren, und 8 Hauptmannsstellen; also zu allem 
nicht mehr als 26 Chargen, die ihrer Natur nach adelich sind, und der 
Grundverfassung zufolge, mit Nobilibus Indigenis besetzet werden 
müssen. 

Bürgerliche Fremdlinge und Ausländer aber, die entweder selbst als 
Fremde ins Land gekommen, und Glück in demselben gemach hatten, oder 
etwan in der ersten und zweyten Generation von einem ins Land gekomme-
11 en Fremdlinge abstammen, wollen gegen diesen, seit dem 12fen Jahrhun­
derte in Kurland ansaßigen Familien Adel die Gute haben — auf die 26 
Di gn »täten zu rennnciren — wann dieser Adel sich im Gegentheil anhei-
sd'.ig macht, en faveur dieser bürgerlichen Fremdlinge, auf die Geistliche 
Superintendenturstelle, auf alle Geistliche Stellen im Lande, überhaupt 
auf alle Civilstellen, also auf alle Advokatenstellen, Obcrfekretairstellen, 
Kanzellisten, Kameralisten, Archiv, Feststellen, Zoll- und Lizentstellen, 
Poststellen, mit einem Worte— auf alle mögliche Stellen, Aemter und 
Officia auf ewig zu renuncimi,. — 

D K Ob 



Ob zwar auch nicht emt einzige die er Stellen anfttzt mit einem ein­
heimischen von Adel besetzt ist; und seidige dahero alle mit einander von 
bürgerlichen Personen anjetzt verwaltet werden; — fo findet doch Eine 
Hochwohlgebohrne Ritter - und Landschaft diesen Antrag zu einer derartigen 
Renumciation nicht fo billig, als derselbe in dem vermeyntlichen Grava-
mine geschildert wird, vielmehr in eben dem Grade unbillig,, als er unge­
setzlich ist, und dahero unter aller Beantwortung. — 

Dies ist der Ausschluß,, den Eine Hochwohlgebohrne Ritter - und 
Landschaft Einer Erlauchten Deputation in Ansehung der bürgerlichen An­
gelegenheiten in Kurland, (unt) in Ansehung der Hochderfe'ben von ve^meynt-
lichen Delegatis Status Civici oder ex Ordine Civico Ducatuuni 
Curl and i as unterlegten Sd)rift: Gravamina Civ i tat um, &c,, sowohl 
qtioad formam als quoad materiam: der bürgerlichen Vereins und 
feiner vermeyntlichen Beschwerden zu unterlegen Sich gemußiget stehet, unb 
Hey der wiber Sie gemachten Mnuation ihrer Ehre schulbig ist.. — 

Bey den erleud)teten Einsichten Einer Erlauchten Deputation wird es 
Hochderselben nid)t entgehen, baß bas Materielle bev Sache, unb bcr ver­
meyntlichen Beschwerben, unb ber darauf gegründeten Gesud)e nid)t weni­
ger illegal als bie Form des sogenannten bnrgerlid)en Vereins- in Kurland' 
ßh), — baß aber letzterer annod) besonders' seiner Natur nad), unb bev 
Art und Weisewie sich derselbe in Kurland gebildet , für bie Ruhe eines 
jxden Staates, unb also auch für die Ruhe der Herzogtümer bedenklich 
und gefahrlid) zu erachten sei)?: — Nicht weniger sd)ineid)elt sich Eine 
Hochwohiaebohrne Ritter - und Landschaft , daß Eine Erlaud)te Deputa­
tion es red)t'.ich und gesetzlich finden weide, wann Eine Hochwohlgebohrne 
Ritter- und knbfd)aft Sid) nicht forme! lem ent vor Hochderselben über 
-Gegenstände habe einlassen können,, bie Hochderse.ben von Personen unter-
leget" worden, die Eine Hochwohlgebohrne Ritter-und Landsichaft) bewand-
ren Umstanden nad), nicht in dieser Qualität anerkennen kann, und ba 
diese unterlegten Materien selbst,, gesetzt aud), daß selbige als Gravamina 
der kurlandischen Städte selbst angesehen werden wollten,, ganz ir.competcn* 
ter anjcht der Alteibuvd)lmid)rigsten Oberherrschaft unterleget werben, maa-
ju-n diese vermeyntlicbe Bescbwei den ber kurlandischcn Städte nicht eher von 
diesen Städten zur Entscheidung der Allertuichlanckjtigsten Oberherrschaft 
haben gebracht werden können,, als bis die. Erklärung von. Seiten des 
t _ Durch-



Durchlauchten Herzogs und Einer Hochwohlgebohrnen Ritter - und Land-
schaft auf Landtagen in Kurland, vorläufig und vor allen Dingen et st dar­
auf erfolget gewesen seyn würde, die aber, wenigstens von Seiten Ei­
ner Hochwohlgebohrnen Zutter- und Landschaft, -da dieselbe ausser Stande 
gesetzet worden, mit dem Durchlauchten Herzoge auf Landtagen traktiren 
zu können,, bis anjcht noch nicht hat erfolgen können» 

Es bleibt dahero lediglich nur Eine Hochwohlgebohrne Ritter- und 
Kundschaft bei) dem stehen, was die Natur der Sache selbst, und die Wohl-
fahrt,, Ruhe, und Glückseligkeit der Herzogtümer Kurland vor an jetzt er-
fordern; und hat dahero die Ehre, Eine Erlauchte Deputation ganz ge­
horsamst zu ersuchen, Ihre Meynung in Ansehung dieser kurlandischen 
bürgerlichen Angelegenheiten dahin zu eröfnen, daß die Allel durchlauchtig-
sten Stände geruhen mögen, das Materielle der Sache zur vorlauten Be­
handlung nach Kurland zu verweisen — zur Erhaltung der öffentlichen 
Ruhe und Sicherheit aber, den sogenannten illegalen bürgerlichen Verein, 
der sich in Kurland gebildet hat,, oberherrschaftlich zu cassiren und zu annul-
liten — allen Einwohnern, die nicht aktive Bürger in den Städten sind, 
aufs ernstlichste anzubefehlen ^ sieh nicht in die Angelegenheiten der Städte 
zu mischen, oder dergleichen strafbahre Unionen und Koalitionen zu stif­
ten, — die kurländische Landesregierung und alle Magistrate aufs ernstlich­
ste zu ermahnen, auf. die Aufrechrhaltung der Ruhe und guten Ordnung im 
Staate ein wachsames Auge zu haben, und Einer Hochwohlgebohrnen 
Ritter - unb Landschaft die gebührenden rechtlichen Actione» gegen die Ur­
heber und Promotores biefer bürgerlichen Unordnungen in Kurland, unb 
ihre intentirten Mutationen der gegenwärtigen Staatsverfassung der' Her-
jvgchümor Kurland und Semgallen vorzubehalten» 

Pnodt ben 2osten Februar 1792:* 
Hechsürst!» Kanzeley. 

Nro. 3. 
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1tfro. 3, 

Wieder l egu t tg  

'der Einwürfe, welche von den Dclegirten des Adels der 
Herzogthüiner Kurland und Semgallen, den durch die 
Dclegirten des Bnrgerstandes der gedachten Herzogthü-
mer. Einer Erlauchten Deputation übergebenen Be­

schwerden und Bitten, entgegen gesetzt, und 
per Erlauchten Deputation gleichfals 

übergeben wordcy. 

5Benn Edelleut«, die sich durch die Edelste Denkungsart auszeichnen und 
ehrwürdig machen, durch vielfältige Reden und Schriften, die in, Publi­
kum bekannt geworden, aus Menschenliebe und einem gewissen Gefühl von 
Unrecht öffentlich austreten, und eingestehen, daß die dem Adel unterge-
ordneten Klassen der menschlichen Gesellschaft in vielen Gegenden Europens 
unter der strengen Herrschaft und dem Drucke des Adels in Notb und 
Elend seufzen; Wenn jener Erlauchte und durch die Beweise seines Hohen 
Edelmulhs UI den entferntesten Weltgegenden mit verdientem jobe aevrie-
sene Ritterstand des Königreichs Pohlen und des Grofiher-oatbums !it< 
ffpuen, es bcr Menschlichkeit, der Billigkeit, der Milde und der Staat«. 
Wohlfahrt angemessen gehalten hat, die bürgerlichen Bewolmer des Köniä-
reichs und Gro,zherzoglhums Lit,hauen, die bisher keinen Authsil au den 
Staatsrechten hatten, mit solchen zn beschenken, sie mir eigenen Gerichten 
.}» versehen, und zu der Ehre der Mitbürger des Reichs zu erheben- so 
.darf es wohl Niemanden wundern, wenn die Bürger der Herzogthümer 
Kurland und Smigallen, die chrer konstitutionellen Rechte, auf welche sie 
schon nach de» Unterwerfungsverträgen vom Jahr i^Gi, Anspruch haben 



durch die Herrschsucht des Adels der Herzogthümer Kurland und Cemgal-
len auf den Landtagen und bey den Richterstühlen des Landes nach und nach 
beraubt worden, endlich einmal in tiefster Unterthanigkeit, bey der Aller-
höchsten Oberherrschaft um Hülfe und Bey stand flehen, und zwar in einem 
Zeitpunkte, wo der, der Zahl nach, zehnmal weniger als der Bürgerstand 
ausmachende Adel, sogar mit Ausschließung des Herzogs, sich allein die 
Gesetzgebende Gewalt und eine fchr furchtbare Willkühr, in feinen öffcnt-
lichen der Allerhöchsten Oberherrschaft übergebenen Schuften, über die all-
gemeinen und besondern Muinzipalrechte des Bürgerstandes auf die be­
drohlichste Weise,, anzumaaßcu sticht» 

Es wäre gewiß um den BürgerstanL der Herzogtümer Kurland und 
Semgallen geschehen, wenn, da Gott für sey! die Rechte, die Personen 
und deren Vermögen, der alleinigen strengen Herrschast des kurlandifchen 
Adels unterworfen werden sollten. Dem Bürgerstande der Herzogtümer 
Kurland und Semqallen, der nichts von dem weiß, was die umliegenden 
Machte unter sich behandeln, innerlich aber mit Noth und Elend, das fein 
Eingeweide durchwühlet , zu kämpfen hat, kann es der kurlandische Adel-
stand nicht zum Verbrechen auslegen, hiß er zur Beschleunigung der da-
gegen dienenden Mittel, seine Beschwerden und Bitten in dieser Epoche 
gleichfals zur Entscheidung, vor die Allerhöchste Oberhenschast bringt, da 
ja der 7-ldclstand in dieser nen'.lichen sortdaurenden Epoche, die er fo gefahr­
voll schildert, kein Bedenken getragen hat, feine fast ewigen Handel, die 
er mit den vorhergehenden und dem jetzigen Durchlauchtigsten Herzoge ein-
ftitig, und ohne daran den Bürgerstand einen gesetzmäßigen Ankheil neh­
men zu lassen, und die mithin auch dem Bürgerstande gar im qeringsten 
nicht nachtheilig werden können, geführt hat, nicht nur mir einer höchst un­
ziemlichen Bitterkeit zu vervielfältigen, fondern auch der Allerhöchsten Ober-
Herrfchast zu unterlege,?. 

Gewiß mußte es dem Bürgerstande der Herzogtümer Kurland und 
Scmgaklen sehr auffallend fern, da er fahe, daß der Adelstand in feiner 
Kühnheit so weit giena, daß er, mir gehäuften grundlosen Beschuldigungen 
und Übeln Nachreden gegen den Bürgerstand, nicht nur, den Unterwer­
fungen er tragen, und fr m Rcfponftim von 1649 sondern aucb den wieder-

Konstitutionen tev Allerhöchsten Oberherrschaft vom Jahr 1775, 
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als auch den beyden letzter«, die auf dem gegemvartlgen Reichstage unter 
dem l6.Junius und 22. Oktober diefes Jahres ergangen sind, offenbar wi-
versprochen, die Staatögerechtfame des Bürgerstandes der Herzogthümor 
Kurland,und Semgallen , fo wie die Aktivität seiner mit genügsamen unb 
geschlichen Vollmachten versehenen Deiegirten, noch immer in Zweifel zu 
ziehen, und darüber einen Streit auszunehmen gewagt habe, da doch schon 
im abgewichenen Frühjahr .alle jene, für ben Adelstand von seinen Telcgir-
ten in bie Welt Hin angeschriebene fälschliche und gesetzlose Eimvenbungen 
verworfen, und mit allgttneiner Einstimmrmg der Durchlauchtigsten Stan-
de des Königreichs Pohlen und des Großherzogthums Litthauen, bie De-
legirten des Bürgerstandes ber Herzogthümer Kurland und Semqallen, 
nachdem ihre Vollmachten unterfucht, und ihnen eine fet) cv Ii che Aubienz 
durch bie neuesten Konstitutionen gestattet worden, als Delegirtte des 
gedachten Standes anerkannt, und zum Vortrage ihrer Beschwerden und 
Gesuche vor der (Erlauchten Deputation zugelassen worben sind. 

Ohne sich aus die Beurtheilung dessen, was die Allerhöchste Ober­
herrschaft gegen dergleichen unerhörte und bedrohliche Vorfchrttte zu verhan­
gen befugt wäre, einzuladen , hat der Bürgerstanb, ber schon an derglei­
chen Drohungen, Vorwürfe und Verletzungen, womit er von Seiten des 
AbelstanbeS angegriffen wirb, gewohnt ist, unter dem Schuß der Aller­
höchste» Oberherrschaft in alle bem nur um so weniger bie geringste Ge­
fahr erblickt, ba er von jeher sowohl jene.,, besonders eines jeden edlen 
Mannes unwürdige unb geringschätzige Methode, Streitfragen burch unge­
gründete Vorwürfe erörtern zu wollen, 'als auch alle auf ben Umsturz bes 
Staats und ber Gerechtigkeit abzweckende Empörungen verabscheuet, und 
nach der Pflicht friedfertiger , ber Allerhöchsten Oberherrschaft unb bem 
-Gesetze gehorsamer Bürger, nicht nur nach ben Beispielen feiner Vorfah­
ren und besonders denen, bie von den Jahren 1628, 1649, 1746, 1748, 
1764 unb 1774/ vorhanden ftnb, fondern auch nach bem Rechte bcr Pri­
vatpersonen , bie in einer gemeinsamen Angelegenheit, ohne sich erst von 
der Herzoglichen Regierung, unb weit weniger noch vom Abel, als seinem 
Gegner, dazu bie Erlaubnis; aUszubitten, eine Streitgenossenschaft, ober 
einen Verein zu errichten, befugt unb berechtigt ftnb , selbst damals, als 
man sich schon, des Rechtstreites wegen, in bcr öffentlichen Standes- unb 
gemeinen Wohlfahrtsa^elegenheit vereiniget Hatte, dennoch nicht eher, 
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als nachdem der Adel, die ihm, als Gegnern fcfron vorher mit vieler Vor-
ficht, nebst den andern Deliberatorien, mittelst der Konvokationsschreiben, 
in der Absicht einer gütlichen Auskunft mitgetheilten Vorschläge des Bür-
gerstandcS, statt darauf Gesetzmäßig zu antworten, mit Drohungen und 
unbegründeten Befchuldignngen von der Hand geroiefen hatte, fein gan­
zes', Bestreben dahin gerichtet, feine Ctaatsbefchwerden, der Allerhöch-
sten Oberherrfchaft, als dem gebührenden Richter in Staatsangelegenhei­
ten , zur gerechtfamen Entfcheidung diefer Streitigkeit auf dem Reichstage 
zn unterlegen. Mit Grunde hatte der Bürgerstand besorgen müssen, in 
die äußerste Ungnade der Allerhöchsten Oberherrfchaft zu verfallen, wenn 
er mit Hintansetzung jener vorerwähnten Konstitutionen, durch welche fo» 
wohl die gesetzmäßige Aktivität feiner Delegirten, als auch die Zuläßigkeit 
feiner Beschwerden und Gesuche, anerkannt worden, außer diefer polt* 
tifch-historifchen Erläuterung über die Gesetzmäßigkeit seiner VersahrungS-
ml, sich noch weiter hierüber mit dem Adelstande der Herzogtümer Kur­
land und Semgallen einzulassen, hätte wagen sollen. 

Der Bürgelstand glaubt völlig überzeugt zu seyn, daß es der Er-
lauchten Deputation nicht entgehen werde, daß die Deputaten des kur-
ländischen Adelstandes, durch die Wichtigkeit und einleuchtende Deutlich-
keit der historischen und juristischen Beweise, womit wir unsere Rechte un* 
terstützt haben, in Bestürzung gerathen. und keine andere Absicht qehabt 
haben, als die Wahrheit und Gerechtigkeit der Sache des Bürgerstandes 
mit Beleidigungen, Drohungen und falschen Behauptungen nur bloS zu 
übertünchen und zu verwirren, und die Sache des Bürgerstandes, nach 
der beliebten Weise, die schon so oft von ihren Vorfahren und von ihnen 
felbst gegen den Bürgerstand angewandt worden, nur in einem ewigen 
Zirkel bald dahin, bald dorthin zu treiben, und einen Rechtsstreit, der 
zum Theil über anderthalb Jahrhunderte betrieben worden, in alle Ewig-
keit zu verzögern. Denn der Bürgerstand betreibt gegenwärtig gar nichts 
neues, indem alles, was die beygcbrachten Beschwerden und Bitten ent-
halten, schon oft von den Vorsahren, gleich nach Entwerfung der Regi-
mentsform, durch Bittschriften, Protestationen und Beschwerden, die man 
sowohl der Hechfürstlichen Kanzelley, als den Königlichen Kommissionen 
von den Jahren 164.2 und 1727 übergeben hat, in Anregung gebracht 
worden, aber die Erörterung und Entscheidung dieser Beschwerden wurde 
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durch die Ausflüchte des Adelstandes, zu denen sich noch sehr unglückliche 
Zeitläufte gefetteten, beständig vereitelt und verzögert. Das nemliche Un» 
glück würde auch jetzt erfolgen, wenn nach dem Wunsch des Adels, ohne 
Rücksicht, daß derselbe nicht nur auf dem Landtage, sondern auch selbst hier 
vor der Erlauchten Deputation mit Beleidigungen, Drohungen und grund-
losen Behauptungen die Rechtlichkeit der Beschwerden des Bürgerstandes 
bestritten hat, es dennoch, so wie es schon mehrmalen und auch jetzt noch 
aufs neue ausgesprengt worden, geschähe, daß der Börger stand zur wei-
fern Verhandlung mit demselben nach Kurland sollte zurückgeschickt werden, 
welches nach Rechten nur um so weniger statt sinden kann, da der Adel, 
in seiner eigenen Sache mit dem Vürqerstande, Gegenpart nicht aber Nich-
ter ist, noch seyn kann, und die Verhandlung, die der Abel in gegenwär­
tiger Staatsangelegenheit in Streit gezogen hat, vor dem Reichstage der 
Allerhöchsten Oberherrschaft nicht nur ihre Gerichtsstelle hat, und selbst ans 
den Fall haben müßte, wenn auch nur eine einzelne Privatperson sich in 
den, durch die Unterwerfungsvertrage den iandcseinwehncrn zugestandenen, 
Rechten, vom Adel, der in den Herzogtümern Kurlands keine Landeshoheit 
imt> Willkühr hat, sich verletzt fände; sondern hier auch, durch zwo über die 
Erörterung und Entscheidung ergangene Konstitutionen, diese Staatsange-
legenheit angenommen, und ein Termin gesetzt, dem Ades auch von der 
Erlauchten Deputation aufgegeben worden, aus die Beschwerden des Büv-
ßerstandes zu antworten. 

Die Delegaten des Adekstandes der Herzogtümer Kurland und Sem-
q^llen, die es sehr wohl einsahen, daß sie durch diese eben so tadelhasten als 
schwachen Hülfsmittel des beständigen VerzogernS und AuSweichenS, ihre 
in jedem Betracht schlimme Sache noch schlimmer machten, gaben endlich 
diift eitlen Ausflüchte auf, und schritten zur Beantwortung der von Seiten 
des Bürgerstandes der Herzogtümer Kurland und Semgaklen übergebe-
nen Beschwerden und Bitten. So wenig die Dclegirten des Adelstandes 
die unerschütterliche Festigkeit der von Seiten des Bürgerstandes beyge-
brachten Historischen und Juristischen Beweise zu erschüttern vermögt ha-
beu, so wenig sind sie auch im Stande gewesen, die daraus hergeleiteten 
Gründe im geringsten zu widerlegen, ihr einziges Hülssmittel haben sie in 
falschen Vorstellungen und iingegvimdetcn Behauptungen gesucht. 

Aber 
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Nicht blos die drey Städte, Goldingen, Windau und Grobin, son­

dern cuch Mitau und Bauske sind schon zur Zeit der Unterwerfung vorhan-
den gewesen, und ihr Ursprung muß in den ältesten Zeiten, von denen 
keine Geschichte vorhanden ist, ausgesucht werden, weil die erste StiftungS-
akre dieser beyden Städte, so wie das Original dc6 Privilegiums von Si-
grsmund, durch die Kricgszeiten, die einige Jahrhunderte hindurch das 
Land verheerten, verloren gegangen sind, und keine Beweise des Gegen-
the'.ls aufgebracht werden tonnen, aus welchen es erweislich wäre, daß 
s;e erst nach den Unterwerfungsverträgen gestiftet worden. Aus dem aber, 
daß diesen schon vorhandenen Städten, auf ihr Ansuchen, zu Anfange des 
verflossenen Jahrhunderts, einige Munizipalordnungen verliehen sind, laßt 
sich ihre Gründung eben so wenig herleiten, als wenn jemand daraus, daß 
die kurländisehe Regimentsform erst im Jahr 1617 entworfen worden, 
.schließ?« wollte, daß die Herzogtümer Kurland und Semgallen erst von 
'dieser Zeit her ihren Anfang genommen hätten. 

Aber geschr auch, daß die Städte Mitau und Bauske eben so, wie die 
Städte Lebau, Friedrichsstadt und Jacobstadt,erst nach den Unterwerfungs-
vetttäven erbauet,und mit jenen rigischen Privilegien versehen worden, deren 
sich die übrigen Städte, die vor den Unterwersungsverträgen schon da waren, 
zu erfreuen haben; so würde dadurch doch ihren Munizipalrechten, als Land-
fanden, nichts entgehen. Denn mit eben dem Rechts, mit welchem ein 
jeder von den liefländifchen Heermeistern, vor den Unterwerfungsverträ-
gen, Macht und Gewalt hatte, so viele mit dem tigischen Standesreprä* 
fentations - und Munizipalrechte begnadigte Städte, als er nur wollte, 
ohne Anfrage bey dem ihm unterworfenen und mit Lehngütern begnadigten 
Adel, zu erbauen; fo war es nur noch mehr mit gleichem Rechte, den 
auf sie folgenden Herzogen erlaubt, noch mehrere Städte, mit Uebereig-
nung des Rigischen Standesrepräsentations- und Municipalrechtes anzu-
legen, da den Herzogen, durch die Unterwerfungsverträge, außer den 
netb hinzugekommenen Privilegien, alle jene Rechte der Landeshoheit, die 
ehemals den Heermeistern des Ordens zugestanden hatten, erhalten wor-
ten, und die den ncucrn Städten bey ihrer Gründung ertheilte Vorrechte, 
fo oft und gerne zur größern Aufnahme der Herzogthümer von der Aller-
höchsten Oberherrschaft bestätiget sind; über dem allen aber das Recht des 
Bürgerstandes dieselbe Wut fang behalten muß , ob zwanzig oder drey 
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Städte und bürgerliche Abgeordnete vorhanden sind. Da nun also der 
Weiland Durchlauchtigsie Herzog Friedrich in dem der Stadt Liebau er-
theilten Privilegium öffentlich bekennet, daß das rigische Recht, womit 
Er die Stadt Liebau begnadigte, allen Städten Kurlands zustünde, die 
Stadt Riga aber, nach allen Beweisen, die die liefländische Geschichte 
liefert, sich unter den lieflandischen Standen, die an den Rechten, den 
Landtagen beyzuwohnen, und Gesetze zu geben, Theil nahmen, vorzüglich 
ausgezeichnet hat; so fließet daraus von selbst, daß den kurlandischen 
Städten, denen ohne Unterschied, ob sie vor, oder nach der Regiments-
form angelegt worden, das rigische Recht zustand und mitgotheilet war, 
auch in Gemeinschaft jenes Rechts, einen Landstand zu reprasentiren, be­
sessen haben. 

In den Unterwerfungsvertragen, diesem so wichtigen Staatsgesetz? 
der Herzoqthümer Kurland und Semgallen, sind gleich im Eingange, mit 
ausdrücklichen Worten, neben dem Ade!, der damals, im Gegensatz von dem 
Deutschen Ritterorden, durch die Benennung von Adel und oute Manner, 
genau unterschieden wurde — die Städte genannt, und ohne Unterschied 
mit dem Adel unter die liefländifchen Stände oder Landstände gesetzt wor-
den. Und nirgends findet man, daß anßer dem Vortritt diesem Adel im 
geringsten irgend ein vorzügliches Recht, in Absicht der Landtage oder der 
Gesetzgebung, wäre zugestanden worden. Vielmehr haben sich die Städ-
te, bey der würklichen Unterwerfung, durch Tharhandlungen, die weit 
nachdrücklicher und entscheidender für ihre Landstandes Rechte sprechen, 
vor dem Adel ausgezeichnet: Denn in Siefen Unterwerfungsvertragen ist 
sogar von dem HochfeeUgen Könige Sigismund August selbst, mit klaren 
Worten, gesaqt worden, daß man mit  den Gesandten der Städ-
te, über die Unterwerfung übereingekommen sey; man findet aber in die-
ssn Verträgen keine so ausdrückliche Anzeige daß eine solche Übereinkunft 
mit den Gesandten des Adels wäre getroffen worden, sondern nur, daß 
damals, auf die unter thonigste Bitte des Adels, ihm das Privilegium 
von dem Gottseeligen Könige Sigismund ertheilet worden. Durch Bit-
ten aber kann o rieb in einem despotischen Staate jeder, auch der niedrigste 
Unterthan, sich Privilegia auswürfen; aber mit einem Unterthan, der 
der Willkühr feuus Bc Herrschers unterworfen ist, wird nicht einmal ein 

Unter-



37 
Untergeordneter, geschweige denn der Allerhöchste Oberherr, über die dem-
selben zustehende Rechte, sich in Verträge einzulassen. 

So ist also das Daseyn eines solchen Vertrages ein über allen Zwei­
fel erhabener Beweis, daß eine Person, oder eine ganze Gemeinde, die 
m'c dem Könige und Oberherrn über die ihr zukommenden Rechte Ver-
träge schließt, der willkührlichen Gewalt des Oberherrn, nicht unterwor­
fen fey, sondern sich in der That auf die Staatsverfassung sich gründender 
Gerechtsame, und des Rechts eines Laudstandes im politischen Verstände 
zu erfreuen habe. Und ein solcher Vertrag der Städte mit dem Ober-
Herrn trenn der untergeordnete Herr den Vertrag zugleich mit abschließt, 
giebt dem Rechte einen Land stand vorzustellen, das die kurländischen 
Städte mit den liesiändischen Gemein haben, eine größere Kraft und ein 
größeres Gewicht, als jenes Paktum, das die preußischen Städte mit 
dem Adel schlössen, ihnen gegen ihren vorigen Herrn geben konnte. Der 
Huldigunqseid aber wurde sowohl von dem Adel, als von den Städten, 
ohne Nachtheil für die einem jeden derselben zuständigen Staatsrechte, auf 
eine gleiche Art geleistet, unb wird es auch noch heut zu Tage. 

Ueberdem sind in diesen Unterwerfungsverträgen nicht nur den Stäb-
ten, als mit pasciscirenden landständen, sondern auch allen unb jeben 
Einwohnern — in dem § et quidquid publice et privatim &c. &c. 
alle ihnen zustaubige Rechte unverletzt und ungekürzt erhalten worden. 

Es würbe also ein jeder Einwohner, ber auch zu keinem von biesen 
jandständen gehörte, die Berechtigung haben, über eine jede Verletzung, 
die einem Einwohner von bem einen, ober bem anbern bieser janbstänbe, 
an denen durch die Unterwerfungsverträge auf die Einwohner gekommenen 
Rechten, trieberführe, und zwar in Ansehung seines gekränkten Privat-
rechtes, bei) der gehörigen Gerichtsstelle, in Ansehung der Staatsrechte 
aber bey der Allerhöchsten Oberherrschaft, als dem gebührenden Richter in 
allen Staatsangelegenheiten, (eine Beschwerben anzubringen. 

Eben dieses Recht, welches einem jeden Emwohner auf biefe Art für 
seine Person zustehet, muß ihm auch in Absicht ber Beschwerben, die er 
gegen ben einen, ober den andern ganzen icmdstand hat, zukommen, 
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mithin ihm mich erlaubt seyn, zur Abstellung derselben, sich mit seinem 
Mitstande, des Streits halber Zu verbinden. 

In Rücksicht nun, daß auf die schon gnüglich dargethane Weift, 
den kurländischen Städten ein doppeltes Recht, das nemlich, einen Land-
stand vorzustellen, und das Munizipalrecht zukommt, Hat jede Stadt die 
Freyhelt, sowohl nach dem Rechte eiues Landstandes, als nach dem Mu­
nizipalrechte, Mitbürger in ihren Schooß aufzunehmen, und sie an ihren 
Rechten Theil nehmen zu laßen, ohne darauf zu sehen, ob sie Gelehrte, 
Beamte, K.aufleute, Künstler, Handwerker oder Landwirthe sind, so 
wie denn auch der Adel selbst Beamte und Delehrte unter der Zahl seiner 
Mitglieder hat. 

Die Gelehrten, Officianten und Landwirthe, die keine Edelleute sind, 
würden sich gewiß in der unglücklichsten läge befinden, wenn ihnen weder 
als Einwohnern, noch als Gliedern einer Bürgergemeinde, zur Aufrecht-
Haltung derjenigen Rechte, die allen Einwohnern und Städten durch die 
Unterwerfungsverträge zugestanden sind, weder für ihre Person, noch in ei­
ner gesetzlichen Verbindung mit andern, erlaubt seyn sollte, ihre Beschwer-
Yen der Allerhöchsten Oberherrschaft zur Abstellung zu unterlegen. 

Jemehr der Adel gleich anfänglich, nach Errichtung der Unterwer-
fungsverträge, durch die Regimentsformel die vorzüglichem Aemter, nach­
her auch nach einseitiger und mithin Gesetzloser Weise, die Dispositionen 
der Fürstlichen Aemter, die lUbemahme derselben in Pfand und Arrende, 
so wie den Besitz der Erbgüther sich ausschließungsweise zu verschaffen be-
dqcht gewesen, und in der Folge auch die niederen Aemter z. E. die, eines 
Obersekretaire, und der Hcfgerichtsadvokaten, ja fogar der Waldförster sich 
zuzueignen, versucht hat; desto größer war die Nothwendigkeit, vor der sich 
die Unadlichen aller Stände angetrieben fühlten, in dieser gemeinschaftlichen 
Angelegenheit und Beeinträchtigung sich zu verbinden, und in der Absicht 
sich mit den, den Stand reprafentirenden Städten zu vereinigen, und nach 
dem Standesrechte, doS sie haben, unter andern auch ihre Beschwerden 
über das verletzte Landstandsrecht, vor die Allerhöchste Oberherrschaft, und 
zwar, unter dem Titel des Bürgerstandes, zu bringen» 

Es 
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Es verdient die höchste Mißbilligung, daß die Deputirten des Ades-

standes, den Gelehrten und Officianten die Zulassung zu den Rechten des 
Bürgerstandes streitig machen wollen, da doch die Gelehrten, feit der En ich* 
lung der Unterwerfungsvertrage, bis auf tiefe Zeit, dem Adel überall die 
hülfreichste Hand geboten:' indem »emlich z. E. der Doktor der Rechte, 
Gildesheim, zur Zeit der Unterwerfung, sich unter der Zahl der Bevoll-
machtigten befunden, und der Adel sich auch noch jetzt des Raches eines 
Mannes bedient, der kein Edelmann ist. 

Und wenn nun die Gelehrten Und Offin'anten, vermöge ihrer Befrey-
nng und Immunität, aus einem gleichen Rechte wie der Adel, keine Zolle 
und Accifen bezahlen; fo kennen ihnen in diefer Absicht, eben so wenig als 
dem Adel, dieStandeörechte verweigert werden, 

Ucberdem machen die Städte aus dem nemlichen Rechte, aus wek-
chem der in Kirchfpiele vertheilte Adel mit einem gemeinschaftlichen Na-
men, der Adelstand, benannt wird, unter einer gemeinschaftlichen Benen-
mm a den repräfentirenden Bürgerstand aus. Und dieses kann ohne eine 
tadclhafts Widersetzlichkeit gegen die Aussprüche unb Entscheidungen der 
Allerhöchsten Qberherrscl^aft, von ben Delegirten beS AdelstanbeS nicht 
weiter bezweifelt werden, ba nemlich sowohl durch baS auf bem KrönungS-
reichStage vom Jahr 1649 erthcilte RefponS, als auch durch die Reichs­
konstitution von 1775" bey der damals auch ber Delegirte beS Ritterstan­
des sich wurkfam zeigte, der Bürgerstanb anerkannt, nnb in seine alten 
Rechte, mit Aufhebung unb Vernichtung aller Arten von Beeinträchtigung 
gen, wieder eingefetzet worden. 

Wider diese Entscheidung der Allerhöchsten Oberherrschaft will auch 
jene Einwendung nichts verfangen, baß nemlich nach Vorschri f t  der Rc-
gimentSformel nur diejenigen zu den Beratschlagungen auf Landtagen zu­
gelassen seyn sollen/ die nach den Gesetzen und Gewohnheiten daran Theil 
habt«: denn dieser Paragraph nimmt Bezug auf die UnterwerfungSver-
»rage. 

Co wle aber der Adel, Kraft der UnterwerfungSvertrage, einzig aus 
dem Grunde, wei l  er in dlesen Vertragen für.  einen l ief lat i ­
schen land stand anerkannt ist, der öffentlichen Berathschlagun-
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gen auf Landtagen fur fähig ist erklart worden; so muß aus diesem mm« 
lichen Gesehe der Bürgerstand zu eben diesen Beratschlagungen auf land-
tagen zugelassen werden; weil der Bürgerstand, oder die Städte, in den 
nemlichen Unterwerfungsverträgen, aus einem ganz gleichen Grunde, ohne 
alle Einschränkung und Unterschied, für eines iandstanb, mit dessen Ab­
gesandten der Vertrag über die Unterwerfung geschlossen werden müßte, 
erklart worden ist. Ja, in dem ersten §. der Regimentssormel ist die 
Erwähnung des Bürgerstandes auch eingerückt worden. 

Gleichwie nun aber im Jahr 1717, auf Ansuchen des Adels eine 
Bestimmung über die Ordnung seiner Beratschlagungen auf Landtagen er­
folgte ; so hat auch nun der Bürgerstand das Recht, die Allerhöchste Ober-
Herrschaft anzutreten, daß sie die Art und Weise, wie von Seiten des 
Bürgerstandes und überhaupt auf Landtagen verfahren werden soll, zu be-
Kimmen geruhen möge. Nimmt man nun auch noch darauf Rücksicht, 
daß das Ansehen der Unterwerfungsverträge von ewiger Dauer seyn, und 
die Regimentsformel, nur nach der Richtschnur, die jene gaben, habe 
versaßt werden, und dem aus jenem Vertrage erworbenen Rechte des 
'Bürgerstandes nicht nachtheilig werden können, noch sollen; so kann noch 
weniger irgend eine entgegenlaufende Gewohnheit, die auch vor der Regi-
mentSfonnel nicht statt gefunden hat, diesem erworbenen Rechte im Wege 
stehen: Denn die Bei lagen zeigen es, daß in dem Receß von 1 f70, in 
den Königlichen und Herzoglichen KonvokationSschreiben, in den Ermah-
nungSschreiben des Adels, der Bürgerstand auf gleiche Art, wie der Adel-
stand, zum Verfahren und Abfchlüßen, berufen worden. 

Auch thut der Umstand, daß die wenigsten von den jetzigen Bürgern 
Abstämmlinge von jenen sind, die zur Zeit der Unterwerfungsverträge vor-
Händen waren, gar nichts zur Sache. 

Nach den Grundsätzen des Rechts stirbt keine Gemeinde aus, und 
die Rechte, die der Bürgerstand erworben hat, kommen nicht blos den 
Abkömmlingen, sondern auch den Nachfolgern zu gut. Der Bürgerstand 
uimmt nach den Grundsätzen der Menschlichkeit jeden guten und nützlichen 
Menschen in seinen Schooß aus; theilt mit ihm seine Gerechtsame, und 
mißbilliget jene Verfahrungsart des Adels, der nach Errichtung der Re-
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gimentsform, die fremden deutschen Edelleuke, von deneti er doch ab­
stammt, von der Theilnahme an seinen Rechten auszuschließen, anqesan-
gen, und das sogenannte Indigenatsrecht, hinter dem ungeheuren Preis 
von iocoo Rth'r. A'.berts, willtührlich veischcnzt hat, ohne darauf Rück-
ficht zu nehmen, dc?si dem ohngeachtet seine Kinder in andern Staaten 
mit» Reichen freundschaftliche Aufnahme und Beförderung finden. Mit 
eben dem Recht, aus dem der Adel für Sich bewürfet, Fremde und 
Ausländer unter sich aufzunehmen, und sie an den alten Gerechtsamen 
Theil nehmen zu lassen, muß dem Bürgerstande ein Gleiches freystehen: 
und wenn der Adel nach Inhalt der Beylage Nro. V. I. aus dem land­
taglichen Schlüsse von 1645, die unbefchlichen Rentenirer und Arrende-
besiher zu seinen Beratschlagungen zulaßt; fo muß dem Bürgerstande 
eine gleiche Besugniß zustehen. 

Was die zweyte Beschwerde betriff, fo enthält die dagegen gerichtete 
Antwort, mif dem was in dem Eingange gegen die Kansieufe gefagf wor-
den, eine Menge beleidigender Ausdrücke, aber keine gesetzliche Beweise, 
die das mindeste widerlegen-

Wenn aber die Delegirfen des Adelstandes auf die Krämer mit) 
Bierverkäufer losziehen, so beleidigen sie damit ihren eigenen adelichen 
Stand; denn dessen ökonomisches Gewerbe besteht mit in dieser Art des 
Handels, und eben daher, weil er denselben auf eine gesetzwidrige Weise 
auszudehnen gesucht hat, dauren jene traurige Mishelligkeiten zwischen 
dem Adel und dem Bürgerstande, schon über anderthalb Jahrhunderte, 
bis auf diese Stunde immer fort, und sind auf die dagegen erfolgten Pro-
testationen der Städte von dem Weyl. Durchl. Herzoge Friedrich, durch 
die einseitigen landtaglichen Schlüsse vom Jahr 1638/ und einigen folgen­
den, zur Entscheidung der Allerhöchsten Oberherrfchast verwiesen worden. 

Da aber alle Herzogliche Patente, die von Seiten des Bürger sta tv 
des zur Unterstützung der zweyten Beschwerde angeführt worden , sich auf 
jenes alte dargethane Recht der Städte gründen, und der Adelstand nicht 
zu beweisen im Stande gewesen ist, daß sie Neuerungen enthalten, die 
den Unterwersungsvertragen nachfheilig styl, sollte»,, so behalten sie ihre 
aanze Starke. 
* $ Wenn 
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Wenn gleich auch 'der Vertrag' zwischen der Stadt Riga und dem 
Adel, nach der Unterwerfung im Jahr 1^98 abgeschlossen seyn sollte; so 
unterstützt er doch in der Rücksicht die Gerechtsame der kurlandischen Kauf-
leure, weil dieser Vertrag auf die alten Rechte, die schon vor der Un* 
terwtrfung durch Recesse und andere Bestimmungen festgeseht wordm, 
Beziehung nimmt, so daß also die kur'andischen Kausieute an jenen 
schon vor den UnterwerfungSvercragen gemachten rechtlichen Verfügungen 
gemeinsamen Anteil haben. 

Alis eben dem Grunde kommt auch das Pottum von i6rę, dein 
Rechte der kurlandischen Kausieute zu statten, und dieses Paktum ist über« 
dem noch vom Abel selbst, in der allgemein bekannten Konvention — 
in welcher man zwar andere Punkte geändert, die über die in Streit ge­
zogenen Handelsarten gemachten Verfügungen aber beybehalten hat — 
anerkannt worden. 

Niemand, der mit den Grundgesetzen der Politik und StaatSwirth« 
schaff vertraut ist, wird es behaupten, daß ein Handel, in den sich 
mehrere Städte und einzelne Einwohner fheileu, auf irgend eine Weise 
für ein Mouopolium gehalten werden könne. Vielmehr wird, durch die 
Konkurrenz der Kausiente mit den Künstlern und Handwerkern im Prei-
se, alle Uebervorrheilung des Publikums sehr heilsam gehindert, und zu-
gleich die allgemeine Wohlfarth befordert: indem bey dem Mangel inländi­
scher Fabriken und Manufakturen den mannigfaltigen Bedürfnissen auf 
keinem andern Weqe, weder so gut noch so befriedigend, abgeholfen wer-
den kann. Dem Ade! liegt auch gewiß nichts weniger, als der Wohl-
stand der Kunst er und Handwerker am Herzen; denn gerade der Adel, 
nicht der Bürgerstand, hat bisher nicht einmal die Schrägen und Ordnun-
gen der Künstle? und Handwerker für pfilriq anerkennen wollen, sondern 
sich bisher immer geaen so'cbe erklärt, und gehet darauf um, sie seinen 
Abänderungen zu unterwerfen. Die durch falsche Verriegelungen gemlö-
leiteten Künstler und Handwerter in einigen Städten, haben im Wesen 
der Sache gar nichts, das sie den Beschwerden des Bürgerstandes ent­
gegen setz.'n können; und da sie einmal einen Vertrag eingegangen sind, 
steht es ihnen, nrch oklaemein bekannten Rechten, eben so wenig srey, 
ohne Bewilligung de6 Bürgerstandes, als des andern paciscirenden Theils, 

von 
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von der Vcrfordernng derselben zurück zu treten, so wenig ihre Furchtsam­
keit oder bezeigte Gleichgültigkeit den übrigen und größern Theil des Bür­
gerstandes hindern kann, seine Reckte zu verfolgen. 

Die Ausführung sowohl, als die Gesuche, die dieser zweuken Be-
schwende angehängt sind, gehen nicht bloS auf den einkommsnden, son-
dern auch auf den ausgehenden Handel. Wei.n aber, wexen Mangel der 
Fabriken und Manufakturen, mehr Waaren, als dem Lande nützlich sind, 
eingeführt werden , so kann dieses dun Bürger stände nicht zur Last gelegt 
werden. Und welcher Einwohner oder Fremder wird sich wohl in Kurland 
darauf einlassen, Fabriken und Manufakturen anzulegen, so lange der 
Adelstand, mit gänzlicher Entfernung des Bürgerstandes, die höchste gesetz­
gebende Gewalt über die Bürger und ihre merkantilischen Anstalten in seine 
Hände zu bekommen strebt: da im Gegentheil in denjenigen Reichen, wo 
die Höchste und unumschränkte Gewalt in den Händen des Regenten ist, 
die Bürger die höchste Sicherheit gegen alle Arten von Bedrückungen des 
Adels genießen, und in andern Staaten, ja sogar im deutschen Reiche, 
die Städte sich der Standesrechte zu erfreuen haben, unb weder der Kai­
ser-, noch die K önige oder andere Fürsten, es unter ihrer Würde halten, mit 
den Ruchsbürgern, aus Reichstagen, über Reichöangelegcnheiten sich 
)U beratschlagen. 

Niemals kann der Handel in den Städten blühen, noch können jemals 
mehrere Städte emporkommen, wenn künftig noch immer dem Adel, oder 
einem jeden andern, ben Hanbel, ber in allen wohieingerichieten Staaten 
unb Landern ein Eiqenthum der Städte ist, auch auf dem Lande zu trei-
ben, erlaubt seyn soll. 

Die Einwendungen, welche die Delegirken des Abelstandes der dritten 
Beschwerde entgegen gesetzt haben, widersprechen der lieflandischen Ge-
schichte, unb allen gesetzlichen Grünben. In keiner Hinsicht ist die 
Staatsverfassung der Herzogtümer Kurland und Semgallen eine Adliche. 
Der deritsche Ritterorden, der mit von Bürgern gestiftet, und für diese, 
als für feine Wohltharer, zu beten verpfiichret war, rhat aus schuldiger 
Dankbarkeit, unb um seine eroberten Lander in Ausnahme zu bringen den 
Bürgern alles mögliche Gute; gab ihnen, so wie auch dem Adel in 

F 2 Preußen 
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Preußen, die Rechte eines Landftandes, und beförderte sie, ohne Unter-
scheid des Standes, zu verschiedenen Aemtern, und sogar bie zur Würde 
eines Ordens kanzlers. So hatte auch, noch der Unterwerfung Liestands, 
Herzog Gotthard das uneingeschränkte Recht, einen jeden, den er wellte, 
zu Aemtern und Würden zu befördern; sc wie er denn auch einen Henning, 
Va er nur noch bürgerlichen Standes war, zum Rath ernannte. Nur erst 
in der Regimentsformel war der Adel darauf bedacht, sich die größeren 
Dignitäten ansschließungsweise zuzueignen, und versuchte nachmals, diese 
Ausschließung diKl) auf die schon erwähnten kleiner« Bedienungen, und 
auf den Besiz der Fürstlichen Aemter auszudehnen. 

Der Antrag des Bürgerstandes, worin er gebeten hat, daß ihm, 
Hu einiger Entschädigung, an der Stelle derjenigen Digniraten und Be-
dienungen, die nun schon durch die Regimcmsform dem Adel Zugestanden 
waren, nicht alle wie die Delcgirten des Adc!standes vorspiegeln wollen, 
fondern einige niedrige Bedienungen, die in der dritten Beschwerde 
Nahmhaft gemacht worden, glechfals auf eine ausschließende Art, jedoch 
so, daß dem Adel die Konkurrenz bey den übrigen verbleibe, zugestanden 
werden möchte — dieser Antrag ist in keiner Absicht ungerecht, sondern 
vielmehr von der höchsten Billigkeit unterstützet. Denn man mag die 
Bedienungen, die der Bürgerstand sich auf seinen Antheil ausgebeten, 
nach dem Ansehen, oder nach den Vortheilen die sie gewähren, betrach-
ten; fo reichen sie, nach einem richtigen Verhältnis), noch nicht auf die 
Hälfte von denjenigen, die 'für den Adel bestimmt sind; und es wäre dcm 
Bürgerstande nicht zu verargen, wenn er um mehrere Bedienungen gebe-
ten hätte, da er eine zehnmal größere.Anzahl als der Adel ausmacht. 

Da aber der Adel selbst, wie das Gerücht geht, sein Gesuch um 
Herstellung einer bessern Ordnung in den Gerichten, bey der Allerhöchsten 
Oberherrschaft angebracht hat; so bittet auch der Bürger stand ganz unter-
khäuigst, daß zum wenigsten in der Kanzcley und in den Landesgerichten 
eine gleiche Anzahl Glieder aus dem Adel - und Bürgerstande ernannt wer-
den möge, damit die Uebermacht des Adels in das billige Gleichgewicht 
zurückgebracht, und alle Gelegenheit zu fernerer Bedrückung des Bürger-
siandes verhütet werde. 

Der 
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Der Bürgerstand würde sehr wenig Vortheil von der Konkurrenz 

bey der Gesetzgebung haben, wenn dcm Adel bey Gerichten und in den Kr-
thcilssprüchen sein großes Uebcr^cwicht gelassen werden sollte. Es wird 
aber heilfamji von dem Bürge: stände angenommen, das: die Dclegirten 
des Adelstandes die Rechtlichkeit de5 in der Beschwerde dargethanen An-
sprucheS auf die Theilnahrne in dem Dispofiftom? - Pfands - und Arrende-
besitze der Fürstlichen Aemter, wie er denselben schon vorhcro gehabt, auf 
keine Weise zu bestreiten, im Stande gewesen sind. 

In der vierten Beschneide haben die Delegaten des Adelstandes 
ganz fälschlich vorgegeben, daß vor der Unterwerfung alle Lehngüter dem 
Adel gehört haben, und daß die Lehnsdienste nur von Edclleuken geleistet 
werden tonnen. Es ist schon aus dem Lehnrechte bekannt, daß Lehugüter 
den Adelichen und Unadelichen, als Personen, die zu allen Geschäften und 
Diensten gleich dem Adel das Geschick haben, zn Lehn gegeben werden 
können. Ja in den Jahren 16^7 und einigen folgenden, zur Zeit der 
größten Kriegsunruhen, wo es vorzüglich viele Gelegenheit gab, sich für 
die Wehlfahrt des Vaterlandes hervorzuthun, zeichnete sich einer, Na-
mens Lübeck, ein Mann, der eben nicht von adelicher, sondern von im« 
adelicher Abkunft war, so vorzüglich aus, de.ß der Adelstand ihn nicht dcS 
Ritter - oder Kriegsdienstes unwürdig, oder dazu untüchtig, sondern für 
einen höchstnöthigen und nützlichen Verlheidiger Ihrer und der Ihrigen 
hielte, und ihm daher gemeinschaftlich mit dem Durchlauchtigsten Herzoge 
Jacob, das Kommende über die kur ländischen Soldaten anvertraute, bey 
welcher Würde dieser Mann, ohne von adelicher Abkunft zu seyn, fo glän­
zende Beweise der kriegerischen Tapferkeit gab, die ihn mit geschwinden 
Schritten zu der Würde eines Obersten, vor den gebohrncn Edelleuten, 
beförderten. Aus den vom Bürgerstande angeführten und andern vor han-
denen Verspielen, ist auf der Stelle erwiesen, daß viele Lehngüter, und 
sogar der' dritte Theil von Kurland, von den Erzb i schüfen und Heermei 
stern des Ordens den Bürgern, ja soaar den lettischen Bauern zu Lehn 
flcacben worden sind. Nachdem zur Zeit der Unterwerfung die Lehngüter 
in Erbgüter verwandelt wurden, wurde dem Adel nach dem 7ten §. des 
Sigismundischen Privilegiums, ohne alle Einschränkung, der freye Ver­
kauf seiner Landgüter gestattet, und diesen hat auch Herzog Gotthard im 



ören §. seines Privilegiums, sowohl in Absicht der Adelichen als Unade-
lichen, welche letztere damals noch sehr viele Landgüter besaßen, aner­
kannt. So war also der Vertauf der Güter zwischen Acel und ttnadel 
bis zum Jahr 1617 ganz frey. Und nur erst um diefe Zeit bewürkte der 
Tldel einseitig, und auf ungleiche Vorstellung, in den Statuten — gegen 
welche jedoch der Bürgerstand sogleich vor dem Herzoge Friedrich eine Be-
Währung einlegte — gegen den klaren Inhalt der Untcrwerfungsverträge 
und obiger Privilegien, daß den Unadelichen der Ankauf ursprünglich vom 
Adel acquirirten Güter untersagt wurde, welche Verfügung jedoch nur in 
dem Exemplar, daß der Adelstand sich ausfertigen ließ, nickt aber, wie es 
das darüber ausgefertigte Testimonial ausweiset, in demj nigen Exemplar, 
das in dem Herzoglichen Archiv aufbewahret wird, zu finden ist. 

Je weniger eine solche einseitige Verordnung gegen Vertrage und 
Privilegien auch nur im geringsten hat gelten können , so wenig konnte 
auch vom Bürgerstande, und in den Gerichten selbst, auf diesen unachren §. 
Rücksicht genommen werden: daher er denn auck, in dem darauf erfolg-
ten Urtheile in der Gröningschen Sache, nach Recht und Billigkeit für gar 
nichts angesehen wurde. 

Da es nun also der AM, von der Ze't der Unterwerfung an, für 
recht gehalten hat, mehrere, von Personen bürgerlichen Standes ursprüng-
lich acquirirte Landgüter, und sogar Städtische Grundstücke zusammen zu 
kaufen; so kann auck dem Bürgerstande der Herzogthümer Kurland und 
Semgallen der Ankauf der Landgüter auf gleichen Fuß wie die Bürger 
in dem jenseits der Düna belegenen Licflande und in Preußen, als Pro­
vinzen , die anfänglich dem deutschen Orden, und nachmals der nehmli-
chen Allerhöchsten Oberherrschaft unterworfen waren, dieses Recht gehabt 
haben, ohne die allerhöchste Ungerechtigkeit, nicht verweigert werden. 

Nachdem nun solchergestalt die schwankenden und grundlosen Ein-
nrutfe , die die Dclegirten des AdelstandeS gegen die Beschwerden und 
Bitten des Bürgerstandes der Herzogthümer Kurland und Semgalle« ge­
richtet haben, widerlegt worden sind; so unterwirft nunmehro, der gedachte 
Bürgerstand, dieselben der großmüthigsten und gerechtesten Erwägung und 
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Berichterstattung Einer Erlauchten Deputation, scwchl als auch derEnt-
scheid un g des Oberherrn, in dein Vollesten Vertrauen ouf die seinen De-
legirten beu der Audienz vor de»n Throne gegebene Zusicherung, daß das-
jenige werde ftsigeseht wenden, was wahre Billigkeit gebietet. 

Prod. den 20. Februar 1792, 
Hochfürstl. Kanzeley. 

Druckfehler. 
Seite 4, in der loten tind l neu Zeile von unten, muß statt — 

infraft iones jur ium civicorum — gelesen werden — con-
traventiones juribus civicis. 
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ten, und ersuchen deswegen den Herrn Prorector, heute noch ein Concilium zu ver^ 

sammeln, diese unsere Einladung und Erklärung vorzutragen und hierauf von dem ge-

faßten Entschluß uns sogleich Nachricht zu geben. Wir haben die Ehre, mit beson-

derer Hochachtung zu seyn 
. ' i . i 

Ew. Wohlgebohrnen 

Mitau, ergebenste Dlener und Freunde, 
den ZOsten April, 1791, die Bevollmächtigten der sammtlichen Städte und 

vereinigten Glieder des Bürgerstandes der 
Herzogtümer Kurland und Semgallen. 

Coflcordantiam cum originali atteftor. 

( \  Q X SCHUL T Z ,  
x ' V Prof, p. t, Secretariu*. 


